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Chronique générale

Eléments du système politique

Institutions et droits populaires

Conseil fédéral

Der Bundesrat legte dem Parlament die Legislaturplanung 1999-2003 vor. Wie seit 1962
üblich nahm er darin eine Standortbestimmung der Regierungspolitik vor und stellte die
wichtigsten Ziele der nächsten vier Jahre vor. Noch stärker als bei der letzten Ausgabe
versuchte der Bericht, anstelle einer Aufzählung aller anzugehenden Aufgaben eine
kohärente und zielorientierte Politikformulierung vorzunehmen. Ausgehend von den
drei Leitgedanken Öffnung nach Aussen, wirtschaftliche Konsolidierung und Förderung
des inneren Zusammenhalts wurden zwölf Ziele mit den dazugehörenden Projekten
definiert. Darüber hinaus gab die Regierung einen Bericht „Die Ziele des Bundesrats im
Jahr 2001“ heraus. 
Der Nationalrat liess die Legislaturplanung von einer Spezialkommission vorberaten,
welche eine ganze Reihe von ergänzenden Richtlinienmotionen einreichte. Das
Parlament nahm vom Bericht Kenntnis und überwies die meisten Richtlinienmotionen
in Postulatsform. 1

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 22.06.2000
HANS HIRTER

Ende Februar legte der Bundesrat seine Legislaturplanung 2003-2007 vor. Er stellte sie
unter die drei Leitlinien „Den Wohlstand vermehren und die Nachhaltigkeit sichern“,
„Die demografische Herausforderung bewältigen“ und „Die Stellung der Schweiz in der
Welt festigen“. Die darin aufgezählten Projekte waren abgestimmt auf den
Legislaturfinanzplan. Die wichtigsten Elemente, d.h. die erwähnten Leitlinien und die
dazugehörenden Ziele (Stärkung der Bildung und Forschung, Förderung des
wirtschaftlichen Wettbewerbs etc.) fasste er in einen vom Parlament zu genehmigenden
Bundesbeschluss zusammen. Ein solcher Zustimmungsbeschluss ist gemäss Verfassung
nicht erforderlich, da diese nur von einer Mitwirkung und nicht von einer
Mitbestimmung des Parlaments bei der politischen Planung spricht. Das Parlament
hatte aber in das 2002 verabschiedete neue Parlamentsgesetz die Bestimmung
aufgenommen, dass es die Legislaturziele des Bundesrats in Zukunft nicht nur zur
Kenntnis nehmen, sondern sie auch abändern und formell beschliessen wolle. 2

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 16.06.2004
HANS HIRTER

Im Nationalrat beantragte die SVP zwar Eintreten, da sie den grundsätzlichen Zielen
zustimme, aber Rückweisung an den Bundesrat, da die in der Legislaturplanung und
dem Finanzplan vorgeschlagene Politik nicht mit der neuen Verfassungsbestimmung
über die Schuldenbremse vereinbar sei. Formal gelte diese zwar nur für die
Budgetbeschlüsse, sie sei nach Meinung der SVP aber auch bei der Formulierung der
Projekte zu respektieren. Nicht mit den Zielen und deren Gewichtung einverstanden
waren hingegen die Grünen; sie plädierten für Nichteintreten. Beide Anträge wurden
abgelehnt. In der Detaildebatte gab es zu den Zielen Dutzende von
Abänderungsanträgen der Linken und der SVP, die sich jedoch nicht durchzusetzen
vermochten. Erfolg hatten aber einzelne Anträge der Kommissionsmehrheit, welche
gewisse Präzisierungen und Ergänzungen anbrachten (etwa die Beschleunigung der
Bildungsreform). Gegen den Widerstand der Linken und der CVP fügte der Rat eine
neue Bestimmung ein, welche die Realisierung der Legislaturziele unter den expliziten
Vorbehalt ihrer Finanzierbarkeit stellte. Vor der Gesamtabstimmung beklagten sich die
Fraktionen der SP, der GP sowie der SVP, dass ihre Anträge allesamt abgelehnt worden
seien. Die Linke erklärte, die Legislaturziele seien damit zu einem rechtsbürgerlichen
Programm geworden, das sie ablehne; für die SVP war es wegen der Anreicherung durch
einige SP/CVP-Anliegen (etwa die Schaffung von Naturparks resp. die Ausarbeitung
eines Sprachengesetzes) zu einem linken und finanziell nicht verantwortbaren
Programm geworden, das für sie nicht akzeptabel sei. Nach der insgesamt 16-stündigen
Debatte lehnte der Nationalrat die Legislaturplanung mit 87 zu 64 Stimmen ab. Der
Ständerat trat auf die Legislaturplanung ein, stimmte den Ergänzungen des Nationalrats
zu und nahm darüber hinaus noch einige zusätzliche Elemente auf. Insbesondere
schrieb er fest, dass die vom Bundesrat angestrebte Beseitigung der strukturellen
Haushaltsdefizite bis 2007 primär durch eine Senkung der Ausgaben zu geschehen
habe. In einem zweiten Anlauf im Nationalrat setzte sich erneut die ablehnende
Koalition aus der Linken und der SVP durch. Der Rat beschloss mit 112:64 Stimmen,
nicht noch einmal auf das Geschäft einzutreten, womit es auch für den Ständerat aus

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 11.09.2004
HANS HIRTER
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den Traktanden fiel. Der Bundesrat bedauerte, dass sich das Parlament nicht explizit
hinter sein Programm stellte, erklärte aber, dass er damit leben könne. Die Debatte
verdeutlichte den seit der Neubestellung des Parlaments geringer gewordenen
Kompromisswillen der beiden Pole (SP/GP und SVP) und deren gewachsene
Bereitschaft, auch in sogenannt unheiligen Allianzen Regierungsprojekte zu blockieren.
Gemeinsam verfügen die Linke und die SVP über 125 der 200 Sitze im Nationalrat (im
1999 gewählten Parlament waren es noch 108 gewesen).  Die Spezialkommission
„Legislaturplanung“ des Nationalrats war trotz dieser verunglückten Premiere des neuen
Verfahrens der parlamentarischen Behandlung der Legislaturziele der Meinung, dass
dieses beibehalten werden solle. Sie möchte allerdings eine Straffung der Redezeiten
und die Beschränkung des Rechts auf Abänderungsanträge auf die Fraktionen
einführen. 3

Kommentatoren hielten zum ersten Amtsjahr des Bundesrates in neuer
parteipolitischer Zusammensetzung und mit dem umstrittenen früheren
Oppositionspolitiker Christoph Blocher (svp) fest, dass sich inhaltlich an der
Regierungspolitik noch nichts Wesentliches geändert habe. Feststellbar war hingegen
ein noch grösseres Interesse der Medien am Verhalten einzelner Bundesräte (v.a.
Blocher) im Bundesratskollegium und an deren Stellungnahmen dazu sowie die
ausführliche Berichterstattung über zum Teil vermutete, zum Teil nach aussen
kommunizierte interne Konflikte. Zu grossen Diskussionen Anlass gaben nicht Projekte
und Vorschläge aus Blochers Departement, sondern dessen Verhalten bei
Volksabstimmungen. So hatte Blocher als Chef des EJPD drei Vorlagen in der
Volksabstimmung zu vertreten, die von der Regierung vor seinem Eintritt beschlossen
worden waren und die er als Parlamentarier bekämpft hatte (Verwahrungsinitiative,
Einbürgerung). Bei seinen wenigen öffentlichen Auftritten im Rahmen dieser
Abstimmungskampagnen warb er nicht um Zustimmung zur Bundesratsempfehlung,
sondern beschränkte sich darauf, neutral die Gründe der Gesamtregierung dafür
darzulegen und auf allfällige Vor- und Nachteile hinzuweisen. Keine Zurückhaltung legte
er demgegenüber bei anderen, ihm genehmen Vorlagen, wie etwa dem Steuerpaket, an
den Tag. Für einen Eklat sorgte sein expliziter Verzicht, beim gemeinsamen
Medienauftritt mit den Bundesräten Leuenberger und Couchepin am
Abstimmungssonntag vom 26. September das Volksnein zu den aus seinem
Departement stammenden Einbürgerungsvorlagen zu kommentieren. Er begründete
dies damit, dass die Regierung Volksentscheide zu akzeptieren habe, ohne sie zu
kritisieren oder zu kommentieren. Insbesondere in der Westschweiz, welche an diesem
Tag einmal mehr von der Deutschschweiz überstimmt worden war, wurde moniert, dass
die Landesregierung gerade in solchen Fällen eine Stellungnahme abzugeben hätte. Sie
müsste dabei auch erklären, was sie plane, um den offensichtlich unterschiedlichen
Einstellungen und Interessen der Sprachregionen Rechnung zu tragen. (Siehe auch
Ständeratspräsident Schiesser (fdp, GL) in seiner Mitteilung zu den Abstimmungen vom
26. September.) 4

DÉBAT PUBLIC
DATE: 22.12.2004
HANS HIRTER

Es ist zwar nicht neu, kommt aber im Vergleich zu früher wesentlich häufiger vor, dass
den Medien Informationen aus den Bundesratsberatungen und den dazugehörenden
Positionspapieren zugespielt werden. Beobachter führten dies auf die mit dem
Amtsantritt Christoph Blochers verschärfte Polarisierung innerhalb der Regierung
zurück. Vermutet wurde, dass in die Amtsgeschäfte eingeweihte Mitarbeiter der
Verwaltung Indiskretionen mit dem Ziel begehen würden, der Position ihres
Departementschefs grösseres Gewicht zu verleihen oder diese der Öffentlichkeit
überhaupt klar zu machen. Bundeskanzlerin Huber reichte zu Jahresbeginn bei der
Bundesanwaltschaft mehrere Strafanzeigen gegen Unbekannt wegen
Amtsgeheimnisverletzung ein. Als desaströs und für die Swisscom geschäftsschädigend
bezeichneten Parlamentarier und Medien die Informationspolitik der Landesregierung
Ende November im Zusammenhang mit ihren Entscheiden über die Geschäftsstrategie
der Swisscom. Obwohl der Bundesrat vorläufiges Stillschweigen über sein Verbot eines
Auslandengagements der Swisscom beschlossen hatte (er wollte zuerst die Swisscom
selbst informieren), geriet diese Nachricht vorzeitig an die Öffentlichkeit. Dies geschah,
weil Bundesrat Blocher sie in einem zum voraus produzierten Radio-Interview verraten
hatte. Ob Absicht hinter dieser Indiskretion steckte, lassen die
Geschäftsprüfungskommissionen beider Räte durch eine Subkommission abklären. 5

DÉBAT PUBLIC
DATE: 16.12.2005
HANS HIRTER
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Das Parlament behandelte im Berichtsjahr die Legislaturplanung des Bundesrates
2007–2011. Im Nationalrat kam es in der Sommersession zur Wiederholung der
Situation vor vier Jahren, als die beiden grössten Parteien, die SVP und die SP,
versuchten, anstelle der bundesrätlichen Zielsetzung die Hauptelemente ihrer eigenen
Parteiprogramme zum Legislaturprogramm zu erklären. Sie reichten zu diesem Zweck je
einen Rückweisungsantrag an den Bundesrat ein mit der Auflage, eine Liste mit 21 (SVP)
resp. 16 (SP) zusätzlichen Zielen in die Legislaturplanung einzubauen. Das Plenum lehnte
beide Anträge ab. In der anschliessenden Detailberatung stellten und begründeten die
Vertreter der beiden Parteien ihre Anliegen noch einmal als Minderheitsanträge, was in
der grossen Kammer zu einer sich über drei Tage hinwegziehenden Debatte führte.
Dank dem im Vorjahr beschlossenen neuen Beratungsverfahren für die
Legislaturplanung konnten die Differenzen zwischen National- und Ständerat rasch
beigelegt werden. Gemäss dieser neuen Regelung gibt es bei diesem Geschäft keine
Schlussabstimmung mehr und damit auch keine notwendige Einigung zwischen den
beiden Räten. Es wird deshalb nach der ersten Lesung eine Einigungskonferenz über
die strittigen Punkte durchgeführt, über deren Anträge dann in den beiden Kammern
abgestimmt wird. Lehnt eine der beiden einen Antrag der Einigungskonferenz ab, so
wird dieses Element aus dem Programm gestrichen. 6

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 17.09.2008
HANS HIRTER

Ende Januar legte der Bundesrat seinen Bericht über die Legislaturplanung 2011-2015
vor. Sechs politische Leitlinien und 26 zugeordnete Ziele und entsprechende
zielführende Massnahmen wurden darin formuliert. Die politischen Leitlinien der 49.
Legislatur umfassen (1) einen attraktiven, wettbewerbsfähigen, finanziell gesunden und
institutionell effizienten Standort Schweiz, (2) eine starke regionale und internationale
Positionierung der Schweiz, (3) die gewährleistete Sicherheit des Landes, (4) einen
gefestigten gesellschaftlichen Zusammenhalt mit dem sich die demographischen
Herausforderungen meistern lassen, (5) die nachhaltige und effiziente Nutzung von
Energie und Ressourcen mit welcher dem zunehmendem Mobilitätsbedürfnis Rechnung
getragen wird, sowie (6) die Pflege eines Spitzenplatzes in Bildung, Forschung und
Innovation. Eine Spezialkommission des Nationalrates (Legislaturplanungskommission)
beriet den Bericht, der in einem einfachen Bundesbeschluss zu genehmigen ist, an
sechs Sitzungstagen vor. Obwohl in der Ratsdebatte während der Sondersession im Mai
lediglich über die Anträge dieser Kommission entschieden werden sollte, verkam die
Debatte in der grossen Kammer – wie bereits vor vier und vor acht Jahren – zu einem
eigentlichen Marathon. Die Beratung wurde, nachdem der lange diskutierte
Rückweisungsantrag der SVP abgelehnt wurde, in sechs Blöcken organisiert, die
insgesamt drei volle Sitzungen in Anspruch nahmen. Die Fraktionen wurden nicht müde
zu versuchen, ihre eigenen politischen Ziele in den Bericht einzubauen. Die grosse
Kammer einigte sich schliesslich darauf, eine siebte Leitlinie aufzunehmen, welche auf
die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung der Geschlechter abzielt. Mit einer von
beiden Räten noch im Sommer überwiesenen Motion beauftragte die
Sonderkommission den Bundesrat, die erforderlichen Indikatoren zu entwickeln,
welche die Fortschritte in der Gleichstellung erfassen (Mo. 12.3339). Darüber hinaus
fügte der Nationalrat dem Bericht zahlreiche Massnahmen hinzu. Im Ständerat, der das
Geschäft in der Sommersession behandelte, war die Debatte wesentlich kürzer. Die
ständerätliche Legislaturplanungskommission beantragte die integrale Übernahme des
Berichts mit Ausnahme einer Ergänzung bei einem der 26 Ziele. Sie schlug zudem eine
eigene neue Massnahme, sowie die Streichung von 20 bzw. die Ergänzung von vier der
vom Nationalrat eingefügten Massnahmen vor. Seit dem revidierten Parlamentsgesetz
von 2007 ist vorgesehen, dass es für den Legislaturplanungsbericht ein abgekürztes
Differenzbereinigungsverfahren gibt, indem eine Einigungskonferenz gleich nach der
ersten Lesung eingesetzt wird und die Differenzen einzeln diskutiert und bereinigt
werden, was noch in der Sommersession geschah. Für die total 25 Differenzen wurden
jeweils Einzelanträge gestellt, über die in der Folge in den Räten einzeln abgestimmt
werden musste. Bei den einzelnen Anträgen hatte sich neunzehnmal der Ständerat und
sechsmal der Nationalrat durchgesetzt. Darüber hinaus wurde vierzehnmal eine
Rückkehr zum Entwurf des Bundesrates vorgeschlagen. Der Nationalrat nahm alle
Vorschläge der Einigungskonferenz an. Der Ständerat seinerseits hielt an einer seiner
eigenen Bestimmungen fest, und folgte in zwei Fällen dem Antrag des Bundesrates und
entschied damit gegen die Einigungskonferenz, womit die jeweiligen Bestimmungen
aufgrund der Differenz gestrichen wurden. Während der Eintretensdebatte im
Ständerat drehte sich die Diskussion weniger um materielle als vielmehr um
verfahrenstechnische Fragen. Sprich: um die Unzufriedenheit mit der Art der
Behandlung der Legislaturplanung durch das Parlament. Da diese Planung ein Produkt
der Exekutive sei, komme es zu einer Vermischung, wenn das Parlament das Recht auf
Änderungen habe. Darüber hinaus handle es sich bei den parlamentarischen

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 15.06.2012
MARC BÜHLMANN
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Entscheidungen nur um Grundsatzbeschlüsse und somit lediglich um
Vorentscheidungen für die Planung bestimmter Massnahmen. Der grosse Aufwand für
die Beratung des Legislaturplanungsberichtes stehe deshalb in keinem vernünftigen
Verhältnis zum relativ geringen Nutzen. Die Unzufriedenheit manifestierte sich in einer
parlamentarischen Initiative der Sonderkommission (Pa.Iv. 12.433), die forderte, dass
die Bundesversammlung die Legislaturplanung in einer Debatte nur noch zur Kenntnis
nimmt, aber keine Änderungen mehr beschliessen kann. Die SPK-S empfahl Folge
geben. Eine Antwort der SPK-N stand im Berichtsjahr noch aus. Im Nationalrat wurde im
Mai eine parlamentarische Initiative der CVP-EVP-Fraktion mit gleicher Stossrichtung
eingereicht (Pa.Iv. 12.432). Zudem forderte eine parlamentarische Initiative der SVP-
Fraktion neben der Änderung hin zur reinen Kenntnisnahme eine Anpassung des
Aufbaus des Berichtes, so dass Prioritäten und Schwerpunkte klarer ersichtlich seien
(Pa.Iv. 12.427). Beide nationalrätlichen Vorstösse wurden im Berichtsjahr ebenfalls noch
nicht behandelt. Mit einer Motion verlangte schliesslich die FDP-Fraktion, dass der
Bundesrat für seine nächste Legislaturplanung keine sektorielle, sondern eine
interdepartementale Herangehensweise wähle (Mo. 12.3185). Damit könnten Probleme
vernetzter und damit effizienter angegangen werden. Beide Räte nahmen diese vom
Bundesrat unterstützte Motion diskussionslos an. 7

Ende 2014 legte Dorothee Liehr an der Universität Zürich ihre Dissertation mit dem Titel
„Skandal und Nation: Politische Deutungskämpfe in der Schweiz 1988-1991“ vor. Unter
anderem beschreibt die Historikerin auch den „Fall Elisabeth Kopp“. Mit Hilfe
zahlreicher Medienquellen wird die „Geschichte des Absturzes der ersten Frau im
Bundesrat“ nachgezeichnet. Liehr kritisiert die Medien, welche Elisabeth Kopp nicht als
eigenständige Politikerin, sondern als Anhängsel ihres Mannes beschrieben hätten, dem
zwielichtiges Verhalten unterstellt worden sei. In der minutiös aufgearbeiteten
Deskription des „Skandals“ versucht Liehr die Bundesrätin zu rehabilitieren. Dass sie
das Telefonat mit ihrem Mann, bei dem sie vertrauliche Informationen weitergegeben
habe, zuerst geleugnet habe, sei zwar „problematisch“ gewesen, die mediale
Kriminalisierung dieser Tat und die anschliessende Parlamentarische
Untersuchungskommission seien aber nicht angemessen gewesen, was nicht zuletzt
auch der Freispruch vor Bundesgericht gezeigt habe. 8

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 31.12.2014
MARC BÜHLMANN

Mit dem neuen Aide-mémoire gab sich der Bundesrat auch neue Regeln bezüglich
Pflichtbesuchen an Veranstaltungen. Die rund 20 Grossanlässe umfassende Liste für
die obligatorische Anwesenheit der Bundespräsidentin oder des Bundespräsidenten
wurde gestrichen. Neu ist es den Landesvätern und -müttern selber überlassen, ob sie
Einladungen folgen oder nicht. Die Anlässe werden zudem an das ganze Septett verteilt.
Für Unmut sorgte diese neue Regelung bei den Organisatoren des Autosalons in Genf,
der traditionellerweise vom Bundespräsidenten oder der Bundespräsidentin eröffnet
wurde. Die aktuelle Bundesratschefin, Simonetta Sommaruga, verzichtete allerdings auf
einen Besuch und begründete dies damit, dass sie die neuen Regeln umsetzen wolle.
Anstelle der Bundespräsidentin eröffnete Doris Leuthard den Autosalon, die in ihrer
Funktion als UVEK-Chefin dafür als eher prädestiniert betrachtet wurde. 9

ACTE ADMINISTRATIF
DATE: 05.03.2015
MARC BÜHLMANN

Die Idee der Kollegialregierung sieht vor, dass das Präsidium und das Vizepräsidium
jahrweise rotieren. Dies hat unter anderem zur Folge, dass Bundesratsmitglieder, die in
einem entsprechenden Jahr weder Präsident noch Vizepräsidentin sind, bei
internationalen Verhandlungen und Konferenzen ohne protokollarischen Titel
auftreten. Dies hat den Nachteil, dass man auf den Rednerlisten ziemlich weit hinten
platziert wird. Regierungsmitglieder, die die Schweiz im Ausland vertreten, waren
deshalb ab und zu mit dem Titel eines Vizepräsidenten aufgetreten - so etwa Doris
Leuthard beim Klimagipfel in New York. Diese Praxis, die keine gesetzliche Änderung
benötigt, stiess der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates (GPK-NR)
allerdings sauer auf. Sie wandte sich in einer Medienmitteilung dezidiert dagegen: Es
gebe nur ein Präsidium und nur ein und nicht sechs Vizepräsidien und die Regierung
habe sich auch im Ausland daran zu halten. 10

AUTRE
DATE: 24.11.2015
MARC BÜHLMANN
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Anfang Mai 2016 brachten Recherchen der Zeitung „Blick“ den amtsjüngsten Bundesrat,
Guy Parmelin, in die Bredouille. Der im Dezember in die Landesregierung gewählte
Waadtländer soll sich mittels Mitberichtsverfahren im Rahmen des Bundesgesetzes
über die Besteuerung land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke für ein
Steuerprivileg eingesetzt haben, das vorsieht, dass Landwirte auf den Gewinn von
verkauftem Bauland keine Steuern bezahlen müssen. Laut „Blick“ soll Parmelin
gefordert haben, dass dieses Privileg auch rückwirkend gelten soll und, dass es in der
Botschaft noch prominenter dargestellt werde. Problematisch an dieser Forderung sei
– so die Boulevardzeitung –, dass der Bundesrat selber davon profitiere: Bis zu seinem
Amtsantritt war Parmelin Miteigentümer eines Grundstückes, das er seinem Bruder
überschrieben hatte. Da dieses zwar landwirtschaftlich genutzt werde, sich aber in der
Bauzone befinde, könnte es mit hohem Gewinn verkauft werden; „Blick“ schätzte den
Wert auf rund CHF 1 Mio. Am Verkaufserlös müsste der SVP-Bundesrat trotz Abtretung
an den Bruder noch 25 Jahre beteiligt werden. Dies wäre eigentlich Grund genug, um in
den Ausstand zu treten. Dies müssen Regierungsmitglieder gemäss Regierungs- und
Verwaltungsorganisationsgesetz dann tun, wenn sie an einem Geschäft ein
unmittelbares persönliches Interesse haben. 
Zwar ging Parmelin sofort in die Offensive und betonte an einer Pressekonferenz nur
einen Tag nach den Enthüllungen der Boulevardzeitung, dass sein Bruder das
Grundstück nicht verkaufen werde. Er habe sich bereits als Nationalrat für das
Steuerprivileg eingesetzt, weil der Kanton Waadt stark betroffen sei – ein persönliches
Interesse liege aber nicht vor. Die politischen Reaktionen waren gemässigt. Von einem
"politischen Fehler" (TG) oder einem "Tritt in den politischen Fettnapf" (AZ) war zwar
die Rede, von einem Skandal sprach ausser dem Blick aber kaum jemand. 
Für Parmelin selber war die Angelegenheit mit dem Gang vor die Presse allerdings noch
nicht abgeschlossen. Er musste vor den GPK der beiden Räte Red und Antwort stehen
und gab dort zu Protokoll, dass sein Entscheid, nicht in den Ausstand zu treten,
juristisch vertretbar, politisch aber fehlerhaft gewesen sei. Auch Bundespräsident
Johann Schneider-Ammann wurde von den GPK eingeladen. Er wolle nicht von einem
Vergehen sprechen, versprach aber, dass er die Fragen der Kommissionen zum Umgang
des Bundesrats mit den geltenden Ausstandsregeln im Kollegium diskutieren werde. 
Schliesslich beliess es die Regierung bei einer Rüge: Parmelin hätte seine
Interessenbindungen offenlegen müssen, damit der Bundesrat über einen Ausstand
hätte entscheiden können. Man nehme aber zur Kenntnis, dass sich das jüngste
Bundesratsmitglied der Offenlegungspflicht nicht bewusst gewesen sei. In seiner
Mitteilung machte das Kollegium als Antwort auf die Fragen der GPK auch deutlich, dass
eine Ausstandspflicht nur bei unmittelbarem persönlichen Interesse bestehe. Wenn es
lediglich einen Anschein einer Befangenheit gebe, könne nicht erwartet werden, dass
man bei normalen Bundesratsgeschäften in den Ausstand trete. Dies dürfe auch im
Interesse der Funktionsfähigkeit nur in Ausnahmefällen vorkommen. Die GPK gaben sich
Tags darauf mit dieser Antwort zufrieden, wiesen aber darauf hin, dass die Regeln
kritischer und strikter angewendet werden sollten.
Interessant war die Affäre, weil die Deutschschweizer Medien anders berichteten als
die Medien in der Romandie. Letztere beschrieben den Waadtländer Magistraten eher
als Opfer einer Deutschschweizer Intrige, während Erstere den politischen Fehler
Parmelins mit einigen heiklen Entscheiden in Verbindung brachten, die er in seinen
ersten 100 Tagen im VBS geleistet habe. 11

AUTRE
DATE: 04.05.2016
MARC BÜHLMANN

Obwohl eigentlich gänzlich unverbindlich, gibt der Bericht des Bundesrates zur
Legislaturplanung jeweils viel zu diskutieren. Mit dem 2002 reformierten
Parlamentsgesetz hatten sich die Kantons- und Volksvertreterinnen und -vertreter die
Möglichkeit gegeben, Legislaturziele des Bundesrats nicht einfach nur zur Kenntnis zu
nehmen, sondern sie auch abzuändern und formell zu beschliessen. Dies hatte
allerdings bei den Beratungen zu den Regierungszielen 2003–2007, 2007–2011 und
2011–2015 jeweils zu tagelangen Debatten geführt, die mit Vorstössen gespickt waren,
welche eher den unterschiedlichen Parteiprogrammen als einem kohärenten
Planungsentwurf für die Regierungspolitik entsprachen. Dies, obwohl es sich bei der
Legislaturplanung freilich weder um eine Wahlplattform noch um einen
Koalitionsvertrag, sondern einfach um eine Diskussionsgrundlage handle, wie
Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann während der Ratsdebatte zum Bericht
für die Legislaturplanung 2015–2019 anmerkte. Weil die langen Debatten
verschiedentlich als nicht sehr ergiebig betrachtet worden waren, hatte man die
Möglichkeit zur inhaltlichen Änderung wieder in eine einfache Kenntnisnahme
abschwächen wollen, wie dies vor 2002 der Fall gewesen war. Allein: Es blieb beim
Versuch, da die entsprechende Reformvorlage 2015 in der Schlussabstimmung versenkt
worden war. 

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 14.06.2016
MARC BÜHLMANN
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Damit hatte man sich also auch für die Legislaturplanung 2015–2019 auf lange Debatten
einzustellen. Das vorgelegte Programm der Regierung umfasste neben den Perspektiven
für 2030 drei politische Leitlinien, denen 16 Ziele und rund 60 geplante Massnahmen
zugeordnet waren, die der Bundesrat als Gesetzgebungsprogramm dem Parlament
vorzulegen plante. Darüber hinaus wies die Regierung in einem Legislaturfinanzplan den
Finanzbedarf für die nächsten vier Jahre aus. Die drei zentralen Leitlinien zielen auf
eine nachhaltige Sicherung des Wohlstandes (1), die Förderung des nationalen
Zusammenhaltes und die Stärkung internationaler Zusammenarbeit (2) sowie auf innere
und äussere Sicherheit (3). Mit sieben Zielen (Haushaltsgleichgewicht wahren;
Wettbewerbsfähigkeit dank optimaler wirtschaftlicher Rahmenbedingungen steigern;
Beitrag zu tragfähiger Weltwirtschaftsordnung leisten; Erneuerung der politischen und
wirtschaftlichen Beziehungen zur EU anstreben; Führungsposition in Bildung,
Forschung und Innovation halten; zuverlässige Verkehrs- und
Kommunikationsinfrastrukturen schaffen; natürliche Ressourcen schonend und Energie
nachhaltig nutzen) war die erste Leitlinie die gewichtigste. Die Leitlinie 2 umfasste drei
Ziele (Zusammenhalt und Verständigung von Regionen, Kulturen und Sprachgruppen
stärken; gesellschaftlichen Zusammenhalt und Geschlechtergleichberechtigung
fördern; Engagement für internationale Zusammenarbeit stärken) und die Leitlinie 3
deren sechs (Sozialwerke reformieren; qualitativ hochstehende und finanziell tragbare
Gesundheitsversorgung garantieren; Migration steuern und deren Potenzial nutzen;
Gewalt, Kriminalität und Terrorismus bekämpfen; wirksam gegen innere und äussere
Bedrohungen vorgehen; Engagement für internationale Stabilität zeigen). 
Bei der während der Sondersession anberaumten Beratung des Berichts im Nationalrat
zeigte sich der mit den eidgenössischen Wahlen 2015 akzentuierte Gegensatz zwischen
Links und Rechts. Die Ratsrechte setzte sich erfolgreich dafür ein, dass sich der Bund
im Bericht einer nachhaltigen Senkung der Ausgaben verpflichtet, einen
Aufgabenüberprüfungsplan erstellt sowie bei Gesetzen mit grossen finanziellen
Auswirkungen jeweils versucht, die Regulierungsfolgekosten abzuschätzen. Derweil
scheiterte die Ratslinke mit ihren Forderungen nach Mehreinnahmen anstelle von
Sparprogrammen. Chancenlos blieb auch der Antrag der SVP: Der Vorschlag zur
Streichung der Massnahme, mit der EU ein institutionelles Abkommen auszuhandeln,
wurde vom Nationalrat abgelehnt. Allerdings wird das Ziel zum Engagement für die
internationale Stabilität auf Vorschlag der SVP mit dem Passus "unter Wahrung der
Unabhängigkeit und Neutralität der Schweiz" ergänzt. Zusätzlich aufnehmen wollte die
grosse Kammer Ziele zur Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. Gestrichen
wurde hingegen die Massnahme der Änderung des Gleichstellungsgesetzes. Dies kann
als schönes Indiz dafür gelesen werden, wie schnell der politische Wind drehen kann.
Noch vier Jahre zuvor hatte das Parlament der Regierung das Thema Gleichstellung
nachträglich in die Legislaturplanung 2011–2015 diktiert. 
Auch der Ständerat, der den Bericht in der Sommersession beriet, forderte, dass der
Bundesrat die Sparschraube noch weiter anziehe. Er folgte hier dem Vorschlag des
Nationalrates, dies als Ziel in der Legislaturplanung zu verankern. Zusätzlich wollte die
kleine Kammer festgeschrieben haben, dass ein weiteres Wachstum der Personalkosten
verhindert wird. Im Gegensatz zum Nationalrat wollte der Ständerat das Vorhaben des
Bundesrates, die Abzockerinitiative auf Gesetzesstufe umzusetzen, nicht aus den
Legislaturzielen streichen. Auch für die Revision des Gleichstellungsgesetzes setzten
sich die Kantonsvertreterinnen und -vertreter ein und setzten sich bei der
Einigungskonferenz denn auch mit beiden Vorhaben durch. 
Der einfache Bundesbeschluss wurde schliesslich von beiden Kammern angenommen.
Es blieb allerdings nach wie vor die Frage offen, ob sich der Zeitaufwand für eine
einfache "Offerte an das Parlament für eine fruchtbare Zusammenarbeit", wie alt-
Bundesrat Pascal Couchepin den Legislaturplanungsbericht einst bezeichnet hatte,
tatsächlich lohnt. Neben den stundenlangen Debatten in den Räten muss, laut
Schätzungen der Bundeskanzlei in einer Antwort auf eine Frage Céline Amaudruz (svp,
GE) zu "Kosten und Nutzen der Legislaturplanung" (16.5005), ein Aufwand der
Kommissionsmitglieder, der Parlamentsdienste und der Bundesräte zur Vorbereitung
der Debatte von mindestens 240 Personentage addiert werden. Braucht es also die
"unnötige Monsterdebatte" (NZZ) wirklich? Oder ist die "Strategiedebatte ohne Nutzen"
(BaZ) vielleicht doch wichtige Grundlage für ein System, indem es eben keinen
Koalitionsvertrag gibt und in dem sich die Regierungsparteien anderweitig einigen
müssen? Auf jeden Fall wurden im Anschluss an die Beratungen erneut Vorstösse
lanciert, mit denen ein Zurück zur einfachen Konsultation gefordert wird: So reichten
die SPK-NR (Pa.Iv. 16.425 und Pa.Iv. 16.426) als auch die FDP-Liberale Fraktion
(Pa.Iv.16.402) parlamentarische Initiativen ein, mit denen entsprechende Absichten
formuliert werden. 12
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Mit ihrer breit diskutierten Aussage kurz vor der Abstimmung zur
Unternehmenssteuerreform III (USR III), entfachte die ehemalige Bundesrätin Eveline
Widmer-Schlumpf eine interessante Diskussion darüber, ob sich Alt-Bundesrätinnen
und -Bundesräte in die aktuelle politische Debatte einmischen dürfen oder nicht. In
der Tat bestehen keine Regeln zum Verhalten ehemaliger Regierungsmitglieder. Im
Aide-Mémoire ist einzig festgehalten, dass auf eine Ämterübernahme verzichtet werden
soll, wenn die neue Tätigkeit zu Interessenkonflikten mit der früheren
Regierungstätigkeit führen könnte. Einen Maulkorb müssen sich ehemalige
Magistratinnen und Magistraten aber zumindest aus juristischer Perspektive keinen
umlegen. Die Aussage der ehemaligen BDP-Bundesrätin wurde denn auch insbesondere
von den bürgerlichen Befürwortern der USR III eher aus moralischer Perspektive
kritisiert – so bezeichnete etwa Karin Keller-Sutter (fdp, SG) in einem Interview mit der
LZ das Vorgehen Widmer-Schlumpfs als „Schuss in den Rücken“ von Ueli Maurer, dem
Nachfolger im EFD und Verantwortlichen für die USR-Vorlage. 
Freilich mischten und mischen sich ehemalige Landesmütter und -väter immer wieder
in politische Auseinandersetzungen ein. In den Medien wurde etwa Otto Stich erwähnt,
der immer wieder für Kommentare zu haben gewesen sei. Nicht weniger als elf
ehemalige Regierungsmitglieder hatten sich gegen die Durchsetzungsinitiative
ausgesprochen. Alt-Bundesrat Christoph Blocher lässt die Schweiz allwöchentlich auf
seinem privaten TV-Sender wissen, was seine Meinung zu verschiedensten Bereichen
ist. Je nach Thema meldeten sich auch schon Ruth Dreifuss oder Micheline Calmy-Rey
zu Wort. Pascal Couchepin nimmt insbesondere bezüglich der Politik im Kanton Wallis
in der Regel auch kein Blatt vor den Mund. Und auch Arnold Koller (Aus der Werkstatt
eines Bundesrates) oder Kaspar Villiger (Die Durcheinanderwelt) machten mit
Buchbeiträgen auf ihre Lösungsvorschläge aufmerksam. 13

DÉBAT PUBLIC
DATE: 23.01.2017
MARC BÜHLMANN

Politique gouvernmentale

Wie üblich und gesetzlich vorgeschrieben, unterbreitete der Bundesrat im Frühjahr
dem neugewählten Parlament die Regierungsrichtlinien, den Finanzplan sowie erstmals
den vom Nationalrat 1990 mit einem Postulat geforderten Personalplan für die laufende
Legislaturperiode. Unter dem Leitmotiv "Öffnung nach Aussen – Reformen im Innern"
stellte er vier wichtige Ziele seiner Politik vor: das qualitative Wachstum, eine erhöhte
Innovationsbereitschaft, die Offnung der Schweiz gegenüber dem Ausland sowohl im
politischen als auch im wirtschaftlichen Bereich und die Förderung der Solidarität im
Inneren. Der Bericht betonte aber auch die Schwierigkeiten einer längerfristigen
Planung in einem sich rasch wandelnden Umfeld und unter dem Druck von knappen
Finanzmitteln. 14

RAPPORT
DATE: 21.02.1992
HANS HIRTER

Im Parlament wurde der Bericht im allgemeinen recht positiv aufgenommen. Massive
Kritik kam nur von der Auto-Partei, welche in den Legislaturzielen den Ausdruck eines
immer weiter wuchernden Staatsaktivismus sah, sowie von den Schweizer Demokraten,
die sich mit den europapolitischen Zielen überhaupt nicht anfreunden konnten. Zwei
Motionen der SD/Lega-Fraktion bezüglich des agrarpolitischen Teils der GATT-
Verhandlungen bzw. für eine restriktivere Einwanderungspolitik wurden abgelehnt.
Gegen den Widerstand der Linken stimmte der Nationalrat einer Motion seiner
Kommission zu, welche den Verzicht auf das vom Bundesrat geplante Stabilitätsgesetz
verlangt; der Ständerat korrigierte diesen Entscheid mit der Umwandlung dieser
Richtlinienmotion in ein Postulat. Zu den Bereichen Umwelt, soziale Sicherheit,
Gesundheitsund Finanzpolitik wandelte der Nationalrat eine ganze Serie von
Richtlinienmotionen entweder in Postulate um oder lehnte sie – namentlich wenn sie
von der SD/Lega-Fraktion stammten – ab. In ihrer verpflichtenden Form sowohl vom
National- als auch vom Ständerat gutgeheissen wurde hingegen eine Motion der GPK,
welche verlangt, dass eine Steigerung der Wirksamkeit staatlicher Massnahmen explizit
unter die Legislaturziele aufgenommen wird, sowie eine Motion der
Ständeratskommission über den Schutz der Mutterschaft und der Familie. In der
Wintersession überwies der Nationalrat zudem eine Motion seiner Finanzkommission,
welche vom Bundesrat verlangt, systematisch zu überprüfen, welche
Verwaltungstätigkeiten sich rationalisieren liessen und auf welche ganz verzichtet
werden könnte. 15

RAPPORT
DATE: 31.12.1992
HANS HIRTER
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In einem Bericht über die amtliche Informationstätigkeit in Krisenlagen kam die
Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats (GPK) zum Schluss, dass Bundesrat und
Bundesverwaltung die Information in Krisensituationen nicht oder nur mit Mühe
beherrschten. Vor allem bei departementsübergreifenden Problemen seien Personen
und Organisationsstruktur überfordert, und die Früherkennung von Themen mit
informationspolitischer Brisanz funktioniere schlecht. Die GPK hatte die behördliche
Information in drei konkreten Fällen untersuchen lassen: die Reaktion auf ein vom US-
Senator D'Amato veranstaltetes Hearing zu einem Abkommen der Schweiz mit Polen aus
dem Jahre 1949 bezüglich nachrichtenloser jüdischer Guthaben, den Fall des der
Korruption verdächtigten Generalstabsobersten Nyffenegger und die Mutmassungen
über die Übertragbarkeit des sogenannten Rinderwahnsinns auf den Menschen.

Um die Informationstätigkeit zu verbessern, reichte die GPK eine parlamentarische
Initiative für ein Bundesratssprecheramt ein, das gegenüber den
Informationsbeauftragten der Departemente weisungsberechtigt wäre (97.429). Da es
namentlich auch die Aufgabe dieser Stelle wäre, Informationsflüsse innerhalb der
Bundesverwaltung zu öffnen, könnte sie zudem als informationspolitisches
Frühwarnsystem für den Bundesrat wirken. Eine weitere Aufgabe würde darin bestehen,
den Bundesrat informationspolitisch zu beraten und in der Öffentlichkeit zu vertreten.
Die GPK anerkennt in ihrem Bericht, dass diese letzte Aufgabe heute in Ansätzen
bereits von Vizebundeskanzler Casanova wahrgenommen wird; sie müsste ihrer
Meinung nach aber klarer umrissen und der Posten mit mehr Kompetenzen ausgestattet
werden. Mit einer Motion (97.3384) verlangte die GPK ausserdem bis Ende 1998 die
gesetzlichen Grundlagen für die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips in der
Bundesverwaltung. 16

RAPPORT
DATE: 29.05.1997
HANS HIRTER

Der Ständerat stimmte einer im Vorjahr vom Nationalrat überwiesenen Motion zu,
welche verlangt, dass für die Informationstätigkeit in Krisenlagen die gesetzlichen
Grundlagen für eine Zentralisierung der Kompetenzen beim Bundespräsidenten
geschaffen werden [21]. Die Verbesserung der Informationsaktivitäten der
Bundesbehörden soll sich aber nicht auf Ausnahmesituationen beschränken. Der
Ständerat hiess deshalb auch eine Motion [97.3534] Respini (cvp, TI) gut, die vom
Bundesrat die Ausarbeitung eines umfassenden Konzeptes für die Kommunikation der
Regierung und der Verwaltung mit dem Parlament, den Medien und der Öffentlichkeit
verlangt. 17

MOTION
DATE: 22.06.1998
HANS HIRTER

Der unbefriedigende Verlauf der parlamentarischen Diskussion der Legislaturplanung
des Bundesrates im Sommer 2004 veranlasste die SPK des Nationalrats, konkrete
Änderungen für das zukünftige Vorgehen vorzuschlagen. Es sei nicht zu erwarteten,
dass sich die in ihren Programmen doch sehr stark unterscheidenden, aber zusammen
eine Regierung bildenden Parteien im Parlament auf ein gemeinsames Programm
einigen könnten. Für die Lösung von politischen Problemen seien in der
schweizerischen Konkordanzdemokratie von Thema zu Thema wechselnde Koalitionen
und Mehrheiten erforderlich. Deshalb solle bei der Beschlussfassung über die
Legislaturplanung und -ziele auf eine Gesamtabstimmung verzichtet werden. Da die
Beteiligung des Parlaments an der Politikplanung aber nicht nur von der Verfassung
verlangt, sondern auch von ihm selbst gewünscht werde, soll es weiterhin mit einem
einfachen Bundesbeschluss dazu Stellung nehmen. Diese Stellungnahme dürfe sich
jedoch nicht auf die allgemeine Zielsetzung zu beschränken, sondern müsse auch die
Liste der Richtliniengeschäfte (konkret geplante Gesetzgebungsmassnahmen)
umfassen. Durch eine bessere Strukturierung der Debatte und gewissen restriktiven
Vorgaben (z.B. Einreichung von Fraktionsanträgen vor Beginn der
Kommissionsberatungen) sei zudem die Diskussionszeit im Plenum zu verkürzen. 18

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 14.01.2005
HANS HIRTER

Im Zusammenhang mit der von einer Subkommission der
Geschäftsprüfungskommissionen beider Räte vorgenommenen Abklärung der
Informationspolitik der Landesregierung Ende November 2005 bei ihren Entscheiden
über die Geschäftsstrategie der Swisscom reichte die GPK des Nationalrats eine
Motion ein. Sie verlangt darin vom Bundesrat eine klare Definition seiner Rolle als
Eigner von Unternehmen, die sich mehrheitlich in Bundesbesitz befinden. Nachdem
der Bundesrat erklärt hatte, Massnahmen zur Entwicklung einer genaueren Definition
seiner Unternehmenspolitik seien bereits eingeleitet, überwiesen der Nationalrat und
nach ihm auch der Ständerat die Motion. Der Bundesrat verabschiedete im Herbst

MOTION
DATE: 05.10.2006
HANS HIRTER
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einen entsprechenden Bericht und leitete ihn dem Parlament zu. In ihrem eigenen
Untersuchungsbericht kritisierte die GPK sowohl die Art der Beschlussfassung als auch
die Kommunikationspolitik der Landesregierung im Fall Swisscom. 19

Der Nationalrat lehnte es mit 118 zu 34 Stimmen ab, ein von Simoneschi (cvp, TI) mit
einer Motion gefordertes Gesetz mit Sanktionen für die Verletzung des
Kollegialitätsprinzips zu schaffen. Auch der Bundesrat hatte dagegen opponiert und
angeführt, dass sich die Regeln des Kollegialitätsprinzips nicht genau definieren lassen
und die Anwendung des Gesetzes daher nicht praktikabel wäre. Zudem fand im
Ständerat eine kurze Debatte über eine entsprechende Interpellation Inderkum (cvp,
UR) (05.3817) mit Beteiligung von Bundesrat Leuenberger statt. Siehe dazu auch die
Antwort des Bundesrates auf eine Interpellation Stöckli (sp, BE) (06.3073). 20

MOTION
DATE: 06.10.2006
HANS HIRTER

Im Zentrum von Diskussionen über die Zusammenarbeit im Bundesrat und über das
Verhalten einzelner Mitglieder stand auch im Berichtsjahr Bundesrat Christoph
Blocher. Besonders heftig waren die Reaktionen auf seine Rede an einer SVP-
Veranstaltung am 20. Januar im Albisgüetli in Zürich. Er hatte dort zwei albanische
Asylbewerber als Kriminelle tituliert und die Asylrekurskommission (ARK) angegriffen,
welche zum Schluss gelangt war, dass die Anschuldigungen des albanischen Staates
gegen die beiden aus politischen Gründen fingiert seien. Nachdem Blocher vor dem
Ständerat abgestritten hatte, die beiden als Kriminelle bezeichnet zu haben, eröffnete
die GPK des Ständerats eine Untersuchung. In ihrem Bericht kritisierte sie Blocher
dafür, vor dem Ständerat die Unwahrheit gesagt zu haben. Sie rügte den Justizminister
zudem wegen der Nichtbeachtung der Unschuldsvermutung bei den beiden
Asylbewerbern und wegen seiner öffentlichen Kritik an den Urteilen der ARK. Derartige
Aussagen beeinträchtigten, vor allem wenn sie vom Justizminister kämen, das Vertrauen
der Bevölkerung in die Rechtssprechung. Konkrete Massnahmen beantragte die GPK
aber nicht. Der Bundesrat seinerseits „bedauerte“, dass es eines seiner Mitglieder an
der gebotenen Ausgewogenheit und Sachlichkeit habe fehlen lassen und teilte die
Haltung der GPK bezüglich der Respektierung der Gerichte durch die Exekutive. Auch
der Präsident des Bundesgerichts, Guisep Nay, hatte Blocher für seine unvollständige
Darstellung und seine Kritik an Gerichtsurteilen getadelt. Bundesrat Blocher selbst
entschuldigte sich an einer Medienkonferenz Ende März dafür, dass er von
„Kriminellen“ und nicht von „mutmasslichen Kriminellen“ gesprochen habe. (Zu den
umstrittenen Äusserungen Blochers zum Anti-Rassismusgesetz anlässlich eines Besuchs
in der Türkei siehe hier.) 21

DÉBAT PUBLIC
DATE: 25.10.2006
HANS HIRTER

Die Ende 2005 publizierten Vorschläge der SPK des Nationalrats für eine
Neuorganisation der parlamentarischen Behandlung der Legislaturplanung des
Bundesrates kamen im Nationalrat gut an und wurden ohne erwähnenswerte
Änderungen verabschiedet. Der Ständerat stimmte ihnen mit einer Ausnahme ebenfalls
zu. Diese betraf allerdings ein Kernelement der Vorlage, nämlich die Neuerung, dass bei
einer Nichteinigung der beiden Räte über eine Einzelbestimmung nicht das ganze
Paket, sondern nur diese umstrittene Bestimmung wegfällt. Ein Verzicht auf die
disziplinierende Wirkung der Drohung, dass bei Uneinigkeit in einem Punkt die ganze
Vorlage scheitert, sabotiere nach Ansicht der kleinen Kammer die
Kompromissbereitschaft in beiden Räten. Die Differenzen konnten im Berichtsjahr
noch nicht beigelegt werden. 22

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 18.12.2006
HANS HIRTER

Das Parlament konnte die im letzten Jahr entstandenen Differenzen beim Versuch einer
Neuorganisation der parlamentarischen Behandlung der Legislaturplanung des
Bundesrates bereinigen. (Pa. Initiativen 04.438 (Lustenberger (cvp, LU)) und 04.449
(Rey (sp, VS))). Dabei setzte sich der Nationalrat durch, der beschlossen hatte, dass bei
einer Nichteinigung der beiden Räte über eine Einzelbestimmung nicht das ganze
Programm, sondern nur diese umstrittene Bestimmung gestrichen wird. Auf Antrag der
kleinen Kammer wurde dann beschlossen, dass die Einigungskommission bereits nach
der ersten Beratungsrunde im Plenum eingesetzt wird. Die Begründung dafür war, dass
beim eben beschlossenen Wegfall eines Einigungzwangs ein mehrstufiges Verfahren für
die Suche nach einem Kompromiss gar nicht erforderlich ist. 23

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 22.06.2007
HANS HIRTER
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Bei der parlamentarischen Behandlung des jährlichen Geschäftsberichts des
Bundesrates ist seit dem Jahr 2000 nicht mehr der jeweils zuständige
Departementschef im Ratsplenum als Auskunftsperson anwesend, sondern die oder der
Vorsitzende des Bundesrats. Viele Parlamentarier konnten sich mit dieser neuen
Situation schlecht anfreunden. Sie bemängelten, dass die Debatte durch den Verzicht
auf die Beiträge der kompetenten Fachminister an Substanz verloren habe und damit
auch die Oberaufsicht des Parlaments über die Regierung beeinträchtigt werde. Die
GPK des Nationalrats beantragte deshalb, dass jede Ratskammer in ihrem Reglement
vorschreiben könne, dass die zuständigen Bundesräte bei der Behandlung der Berichte
über ihre Departemente persönlich anwesend sein müssen. Der Bundesrat lehnte diese
Rückkehr zu früheren Zuständen ab. Er finde die persönliche Anwesenheit der
Departementsvorsteher bei der Vorberatung des Berichts in den
Geschäftsprüfungskommissionen sehr sinnvoll. Bei der Debatte im Plenum bestünde
jedoch die Gefahr einer ineffizienten Ausuferung der Diskussion in Detailfragen, wenn
die Parlamentarier sich an die einzelnen Bundesräte wenden könnten. Der Vorschlag
der GPK-NR ist im Plenum noch nicht beraten worden. 24

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 29.06.2007
HANS HIRTER

Ohne grosse Diskussion gab der Nationalrat mit 152 zu 11 Stimmen einer
parlamentarischen Initiative der SVP-Fraktion Folge, die ein Veto des Parlaments gegen
Verordnungen des Bundesrates einführen will. Konkret sieht der Text der Initiative vor,
dass jeder Rat über ein Veto zu einer bundesrätlichen Verordnung abstimmt, wenn dies
von einem Drittel seiner Mitglieder verlangt wird. Die SPK des Nationalrats unterstützte
diesen Antrag, obwohl er von der Schwesterkommission des Ständerats aus Gründen
der Gewaltenteilung abgelehnt worden war. Die Mehrheit der SPK-NR begründete ihre
Unterstützung des SVP-Anliegens damit, dass in den letzten Jahren die Regierung oft
Verordnungen zur Umsetzung von Gesetzen erlassen habe, welche nicht in allen
Punkten den Intentionen des Gesetzgebers entsprochen hätten. Die Erfahrung im
Kanton Solothurn, wo diese Regelung seit mehr als zwanzig Jahren besteht, hätte
zudem die Praktikabilität dieses Instruments erwiesen. In der Frühjahrssession hatte
der Nationalrat eine parlamentarische Initiative Kunz (svp, LU) (06.471) für einen
Parlamentsentscheid über sämtliche Verordnungen als nicht praktikabel abgelehnt. 25

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 17.12.2008
HANS HIRTER

Die von der GPK-NR vorgeschlagene Notwendigkeit der persönlichen Anwesenheit der
Departementsvorsteher bei der parlamentarischen Beratung ihrer Themen im
Geschäftsbericht des Bundesrates konnte sich nicht durchsetzen. Es wird weiterhin
grundsätzlich der Bundespräsident die Regierung vertreten; allerdings können die
Reglemente der beiden Räte etwas anderes vorschreiben. Dieser Kompromiss war
zustande gekommen, nachdem die GPK des Ständerates sich gegen die Änderung
ausgesprochen hatte. Der Nationalrat nutzte diese Neuerung sofort und entschied mit
einer Revision seines Geschäftsreglementes, dass in seinen Debatten über den
Geschäftsbericht in der Regel der zuständige Departementsvorsteher für den
Bundesrat sprechen soll. 26

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 19.12.2008
HANS HIRTER

Die parlamentarische Beratung der Legislaturziele hatte sowohl 2004 als auch 2008 im
Nationalrat zu tagelangen Debatten und Schaukämpfen zwischen der SVP und der
Linken geführt. Daran hatte auch die 2008 erstmals praktizierte vereinfachte
Differenzbereinigung zwischen den beiden Ratskammern nichts geändert. Die SVP-
Fraktion forderte nun mit einer parlamentarischen Initiative, auf eine Detailberatung
dieser Regierungsziele ganz zu verzichten und sie nicht mehr als Bundesbeschluss zu
verabschieden, sondern nur noch zur Kenntnis zu nehmen. Die SPK-NR sprach sich
dagegen aus, da gemäss Bundesverfassung das Parlament bei den wichtigen politischen
Planungen mitzuwirken hat und sich nicht mit einer blossen Zurkenntnisnahme der
Absichten der Regierung begnügen darf. Der Nationalrat schloss sich dieser Ansicht an
und gab dieser auch von den Grünen und einer Minderheit der SP unterstützten
parlamentarischen Initiative mit 87 zu 86 Stimmen keine Folge. 27

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 12.03.2009
HANS HIRTER
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Der Ständerat sprach sich dagegen aus, ein Veto des Parlaments gegen Verordnungen
des Bundesrates einzuführen. Im Gegensatz zur grossen Kammer im Vorjahr gab er
einer entsprechenden parlamentarischen Initiative der SVP-Fraktion mit 27 zu 6
Stimmen keine Folge. Nach Ansicht seiner SPK würde diese Neuerung die Kompetenzen
von Regierung und Parlament zu sehr vermischen. 28

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 12.03.2009
HANS HIRTER

Für Erheiterung nicht nur im Nationalrat sondern in der gesamten Bevölkerung sorgte
eine Antwort von Bundesrat Merz auf eine Frage Grin (svp, VD) zum Import von
gewürztem Fleisch. Der Bundesrat erlitt einen Lachanfall beim Lesen der arg mit
Beamtendeutsch gespickten Botschaft, der nachher sogar in der Werbung für
„Bündnerfleisch“ verwendet wurde. 29

INTERPELLATION / QUESTION
DATE: 20.09.2010
MARC BÜHLMANN

Noch nicht endgültig vom Tisch ist die Idee eines Parlamentsvetos gegen
Verordnungen des Bundesrates. Der Nationalrat gab einer parlamentarischen Initiative
Müller (svp, SG) Folge, die einer 2008 vom Nationalrat überwiesenen, aber vom
Ständerat 2009 abgelehnten parlamentarische Initiative der SVP inhaltlich sehr ähnlich
ist. Allerdings nimmt sie die Kritik des Ständerats an der ersten Initiative auf, indem sie
das Veto von der übereinstimmenden Ablehnung beider Räte abhängig macht. 30

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 02.12.2010
MARC BÜHLMANN

Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats reichte 2009 eine parlamentarische
Initiative ein, die eine bessere und schnellere Information des Parlaments bei
Notverordnungen verlangt. So soll die Geltungsdauer für dringliche Verordnungen zur
Wahrung der Landesinteressen im Ausland befristet werden. Für Verfügungen zur
Wahrung der Interessen der Schweiz sowie zur Wahrung der inneren und äusseren
Sicherheit müsste das zuständige parlamentarische Organ konsultiert und informiert
werden. Dringliche Finanzbeschlüsse würden die Zustimmung der Finanzdelegation
bedingen und bei Bedarf in einer ausserordentlichen Session verhandelt werden
können. Die SPK reagierte mit diesem Vorstoss auf den Bericht der
Geschäftsprüfungskommission zum Fall Tinner sowie auf die Swissair- und die UBS-
Krisen. In allen drei Fällen wurde der Bundesrat kritisiert, das Parlament umgangen zu
haben. In der Beratung schloss sich der Nationalrat einem Minderheitsantrag Fluri (fdp,
SO) an, der zusätzlich vorsieht, dass Notverordnungen zur Wahrung der inneren und
äusseren Sicherheit nur in Kraft bleiben, wenn der Bundesrat dem Parlament innert
sechs Monaten einen Gesetzesentwurf unterbreitet oder eine Parlamentsverordnung
gefasst wird. Die Kommissionsmehrheit hatte lediglich einen Gesetzesentwurf
vorgesehen und der Bundesrat hatte eine Frist von einem Jahr für einen
Gesetzesentwurf beantragt. Der Ständerat folgte zuerst dem Antrag des Bundesrats,
schwenkte aber im zweiten Durchgang auf die Linie des Nationalrats ein. Differenzen
zwischen den Räten gab es zudem in Bezug auf die Konsultationspflicht. Der Nationalrat
forderte, dass der Bundesrat spätestens 48 Stunden vor dem Erlass notrechtlicher
Verfügungen das zuständige parlamentarische Organ zu konsultieren hätte. Der
Ständerat begnügte sich mit der vom Bundesrat präferierten Informationspflicht
spätestens 24 Stunden nach dem Beschluss. Der Nationalrat schloss sich in der zweiten
Beratung dem Ständerat an. Nicht umstritten war die Forderung, dringliche Ausgaben
der Zustimmung der Finanzdelegation zu unterstellen. Beschlossen wurde zudem, dass
ein Viertel der Mitglieder eines Rats innerhalb einer Woche - statt wie vom Bundesrat
vorgesehen von fünf Wochen - eine ausserordentliche Session zu dringlichen
Ausgabebeschlüssen über CHF 500 Mio. beantragen kann. Keine Chance hatte ein
Antrag einer links-grünen Minderheit im Nationalrat, solche Beschlüsse immer von der
Zustimmung der Bundesversammlung abhängig zu machen. In der Schlussabstimmung
wurde das Gesetz schliesslich von beiden Kammern einstimmig bzw. mit einer
Gegenstimme angenommen. 31

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 17.12.2010
MARC BÜHLMANN

Im Berichtsjahr hat der Bundesrat 55 Sitzungen abgehalten (40 ordentliche, 9
ausserordentliche und 6 Klausuren), 2'482 Geschäfte behandelt und 97 Botschaften
ans Parlament überwiesen. 32

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 23.12.2010
MARC BÜHLMANN
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Auch im Berichtsjahr war die Idee eines Parlamentsvetos gegen Verordnungen des
Bundesrates Gegenstand einer Kontroverse zwischen den beiden Kammern. Die
parlamentarische Initiative Thomas Müller (svp, SG), die ein solches Veto vorsah, erlitt
dabei das gleiche Schicksal wie ein ähnlicher Vorstoss seiner Fraktion ein Jahr zuvor
(08.401): Sie wurde von der grossen Kammer angenommen, von den
Kantonsvertreterinnen und Kantonsvertretern jedoch abgelehnt. Die durch eine
Vetomöglichkeit eingeschränkte Handlungsfähigkeit der Regierung, die damit
einhergehende Verzögerung und das bestehende, gut funktionierende System der
Konsultation waren die Argumente, die die kleine Kammer zur Ablehnung bewegte. 33

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 28.02.2011
MARC BÜHLMANN

Bereits 2010 hatte der Bundesrat begonnen, einige Sitzungen ausserhalb des
Bundeshauses abzuhalten. Die auf eine Idee von Micheline Calmy-Rey zurückgehenden
Bundesratssitzungen ‚extra muros‘ sollen die Verbundenheit der Regierung mit der
Bevölkerung in allen Regionen der Schweiz unterstreichen. Nachdem der Bundesrat
2010 in Bellinzona und Delémont getagt hatte, waren im März 2011 Altdorf, am 17. August
Siders und am 19. Oktober Basel Schauplatz der Bundesratssitzungen, in deren
Anschluss jeweils nicht nur Besprechungen mit den Regierungsbehörden, sondern auch
Treffen mit der Bevölkerung stattfanden. 34

AUTRE
DATE: 15.10.2011
MARC BÜHLMANN

Das Verwaltungsratsmandat, das alt Bundesrat Moritz Leuenberger 2010 bei der
Baufirma Implenia übernommen hatte, beschäftigte im Berichtjahr die Räte. This Jenny
(svp, GL) reichte im Ständerat eine Motion ein, die ehemaligen Bundesratsmitgliedern
bis zu vier Jahren nach ihrem Rücktritt die Übernahme bezahlter Mandate verbieten
wollte. Nach relativ langer Debatte, die gespickt war mit weiteren Vorschlägen, wurde
die Motion per Ordnungsantrag an die staatspolitische Kommission zur Vorprüfung
überwiesen. Die SPK-SR lehnte die Motion allerdings ab, worauf der Motionär sie
zurückzog. Im April sprach sich die SPK-NR für strengere Regeln und für eine
Karenzfrist für die Übernahme von Verwaltungsratsmandaten aus und empfahl zwei
parlamentarische Initiativen zur Annahme. Im Berichtjahr wurden die Vorstösse noch
nicht im Plenum beraten. Im September erfragte Nationalrat Reimann (svp, SG) die
aktuelle Summe an Rentenzahlungen an ehemalige Bundesräte. Der Bundesrat
antwortete nicht nur mit dem exakten Betrag – rund 2.5. Mio. CHF pro Jahr an 13
ehemalige Magistratinnen und Magistraten bzw. 0.5 Mio. an vier Witwen – sondern
präzisierte, dass das Ruhegehalt reduziert würde, wenn die Rentenzahlungen
zusammen mit einem allfälligen Erwerbseinkommen die Jahresbesoldung eines
amtierenden Bundesrates übersteige. 35

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 31.12.2011
MARC BÜHLMANN

Die Übernahme eines Verwaltungsratsmandates von alt Bundesrat Moritz Leuenberger
bei der Baufirma Implenia, die zur Amtszeit Leuenbergers einige wichtige
Bundesaufträge erhalten hatte, hatte seit 2010 zu einigen Vorstössen geführt. Die
staatspolitischen Kommissionen beider Räte hatten 2011 zwei parlamentarischen
Initiativen Folge gegeben, die eine Wartefrist für die Übernahme bezahlter Mandate
durch ehemalige Bundesrätinnen und Bundesräte fordern. Der Bundesrat hatte in der
Folge angekündigt, in dieser Frage selber aktiv zu werden. Die Ergänzung seines „Aide-
mémoires“ ging sowohl der SPK-NR als auch der SPK-SR aber zu wenig weit. Die
Beratung der parlamentarischen Initiativen Binder (svp, ZH) und Leutenegger
Oberholzer (sp, BL) (10.517) wurden deshalb auf 2013 traktandiert. 36

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 24.02.2012
MARC BÜHLMANN

Eine parlamentarische Initiative Hodgers (gp, GE) wollte im Sprachengesetz regeln, dass
öffentliche Ansprachen von Regierungsmitgliedern immer in einer offiziellen
Amtssprache gehalten werden. Der Initiant stiess sich am Umstand, dass in den letzten
Jahren Bundesrätinnen und Bundesräte an öffentlichen Veranstaltungen und in den
Medien immer häufiger Dialekt sprechen würden. Dies vermittle nicht nur den Eindruck,
dass Hochdeutsch eine zweitrangige Sprache in der Schweiz sei, sondern würde auch
den Zugang zu den Äusserungen für die nicht dialektkundige Bevölkerung erschweren.
Die WBK-NR begründete ihre Empfehlung, der Initiative nicht Folge zu geben, damit,
dass keine stossende Verletzung des Prinzips eines übermässigen und unreflektierten
Gebrauchs der Dialektsprache erkennbar sei, und dass die Regierungsmitglieder
autonom und ohne gesetzliche Grundlage in der Lage seien, Sensibilitäten situativ
richtig abzuwägen. Die grosse Kammer folgte dieser Argumentation mit 149 zu 24
Stimmen. Letztere stammten vorwiegend aus der Grünen Partei aber auch von

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 28.02.2012
MARC BÜHLMANN
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Ratsmitgliedern der lateinischen Schweiz. 37

Auch 2012 führte der Bundesrat die Idee von Bundesratssitzungen ‚extra muros‘ fort,
um seine Verbundenheit mit der Bevölkerung in allen Regionen der Schweiz zu
bekunden. Die 2010 begonnene Tradition führte im Berichtsjahr nach Schaffhausen, wo
die Regierung nach ihrer Sitzung mit der Bevölkerung zusammenkam und den
Schaffhauser Regierungsrat zu einem Arbeitsessen einlud. 38

AUTRE
DATE: 29.03.2012
MARC BÜHLMANN

Die SVP erachtet den Umstand als stossend, dass der Bundesrat bei der
Ausformulierung der Ausführungsbestimmungen in Verordnungen zu viel Spielraum
habe und in Einzelfällen Bestimmungen aufnehme, die vom Gesetzgeber so nicht
vorgesehen waren. Da ein Gesetzgebungsprozess mit der Schlussabstimmung eigentlich
abgeschlossen sei, könnten diese nachfolgenden Bestimmungen nur mit neuen
Vorstössen wieder korrigiert werden. Mit einer parlamentarischen Initiative forderte die
SVP-Fraktion deshalb ein einfaches, von einem Viertel der Mitglieder beider Räte
einzuforderndes und der einfachen Mehrheit der Räte anzunehmendes Veto gegen
bundesrätliche Verordnungen. Während die SPK-NR einstimmig Folge geben empfahl,
wandte sich die SPK-SR gegen diese Idee. Die Kammern folgten ihren jeweiligen
Kommissionen. Ausschlaggebend für das Nein im Ständerat war die Angst vor einer
Verletzung der Gewaltentrennung. Zudem hätten die Kommissionen bereits heute
Konsultations- und Mitsprachemöglichkeit beim Erlass von Verordnungen. Die Fronten
verliefen damit, wie bereits bei früheren ähnlichen Vorstössen, zwischen den Kammern.
Für Vorstösse in den Vorjahren siehe hier (2011) und hier (2009). 39

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 27.11.2012
MARC BÜHLMANN

Im Juni nahmen die Räte Kenntnis vom Geschäftsbericht des Bundesrates für das Jahr
2012. Die Regierung beschrieb die 2012 realisierten Massnahmen entlang von sechs
Leitlinien: (1) die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Schweiz wurde mit
einem Massnahmenpaket zur Stärkung des Bankensektors gesichert. Zudem soll der
Wohlstand mit der Wachstumspolitik 2012-2015 gefördert und die Agrarpolitik
weiterentwickelt werden. (2) Die aussenpolitischen Schwerpunkte sahen eine
Intensivierung der Zusammenarbeit mit Europa vor. Wichtig war zudem die Stärkung
der Schweiz als Gaststaat für internationale Organisationen. (3) In der Sicherheitspolitik
wurde eine verbesserte Vorsorge für Katastrophen und Notlagen mit einem Fokus auf
kritische Infrastrukturen hergestellt. Ansonsten lag der Schwerpunkt der
Sicherheitspolitik auf der Kampfflugzeugbeschaffung. (4) Die Sozialpolitik konzentrierte
sich auf die umfassende Reform „Altersvorsorge 2020“. (5) In der Energiepolitik wurde
ein Massnahmenpaket für den schrittweisen Umbau der Energieversorgung angegangen.
In der Infrastrukturpolitik stand die Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur im
Vordergrund. (6) Die Kredite im Bereich Bildung, Forschung und Innovation sollen für
2013 bis 2016 ein überdurchschnittliches Wachstum aufweisen um die Spitzenstellung
der Schweiz zu festigen. Auch die Kooperation in internationalen
Forschungsorganisationen soll weiterhin ein Schwerpunkt sein. 40

RAPPORT
DATE: 20.02.2013
MARC BÜHLMANN

Die Geschäftsprüfungskommissionen beider Räte gaben Mitte März in ihrem Bericht
zum Rücktritt des SNB-Präsidenten Hildebrand einige Empfehlungen ab, wie sich der
Bundesrat in Zukunft in ähnlichen Situationen verhalten soll. Nach Ansicht der GPK
hatte der Bundesrat seine Kompetenzen überschritten. Die Kommissionen hielten fest,
dass die Massnahmen, die von der damaligen Bundespräsidentin Calmy-Rey (sp)
ergriffen wurden, einer rechtlichen Grundlage entbehrten. Eine der Empfehlungen der
beiden GPK lautete deshalb, dass auch bei dringlichen Geschäften mit grosser
politischer Tragweite die rechtliche Zuständigkeit abzuklären sei, um das
Legalitätsprinzip – keine staatliche Handlung ohne Rechtsgrundlage – nicht zu
verletzen. Zudem solle der Bundesrat auch in ausserordentlichen Situationen statt Ad-
hoc-Ausschüsse reguläre Ausschüsse nutzen. Zudem wurde die ehemalige SP-
Bundesrätin gerügt, weil sie den Gesamtbundesrat zu spät informiert habe; auch die
Bundeskanzlei hätte früher einbezogen werden müssen. Es sei deshalb ein
Kommunikationssystem zu schaffen, mit dem das gesamte Gremium einfach, schnell
und sicher informiert werden könne. Dieses System soll zudem auch sicherstellen, dass
bundesrätliche Telefonkonferenzen – eine solche hatte Anfang 2012 stattgefunden –
abhörsicher sind. Gemahnt wurde von den beiden GPK zudem die schlechte Qualität
der Bundesratsprotokolle. Diese seien zu knapp abgefasst und teilweise gar fehler- und

RAPPORT
DATE: 15.03.2013
MARC BÜHLMANN
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lückenhaft gewesen. Nachvollziehbarkeit sei so nicht gegeben und die Arbeit der GPK
werde damit erschwert. Nicht nur vom Bundesrat, sondern auch in der Presse wurde
die Kritik der zuständigen Kommissionen als teilweise zu heftig erachtet: Ein gewisser
Spielraum müsse der Regierung in Krisensituation eingeräumt werden. Sogar Christoph
Blocher nahm das Vorgehen von Micheline Calmy-Rey in Schutz, die in der NZZ eine
Plattform zu ihrer Verteidigung erhielt. 41

Der im Vorjahr aufgestaute Unmut ob der Beratung zum Legislaturplanungsbericht des
Bundesrates, der sehr lange Ratsdebatten und zahlreiche Änderungen evoziert, die in
der Regel einzig zu allgemeinen und unverbindlichen Grundsatzbeschlüssen für
einzelne Planungsmassnahmen führen, hatte sich in verschiedene Vorstösse ergossen,
über die nun im Berichtjahr befunden wurde. Die praktisch identische Stossrichtung
der drei parlamentarischen Initiativen (12.427, 12.432, 12.433) beinhaltete die
Forderung, dass der Legislaturplanungsbericht von den Räten nicht mehr abgeändert
werden kann. Das Parlament solle diesen lediglich noch debattieren und zur Kenntnis
nehmen können, um den Beratungsaufwand, der in keinem Verhältnis zum Nutzen
stehe, zu reduzieren. Den drei Vorstössen wurde von der Staatspolitischen Kommission
des Nationalrates mit 15 zu 8 Stimmen in globo Folge gegeben. Die SPK-SR hatte eine
der drei Initiativen bereits 2012 gutgeheissen und gab 2013 auch den anderen beiden
Folge. 42

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 23.04.2013
MARC BÜHLMANN

Die 2010 begonnene Idee von ordentlichen Bundesratssitzungen ‚extra muros‘ wurde
auch im Berichtjahr umgesetzt. Am 24. April tagten die Regierungsmitglieder in Schloss
Prangins (VD) und trafen sich im Anschluss mit der Bevölkerung von Nyon. 43

AUTRE
DATE: 28.04.2013
MARC BÜHLMANN

2011 hatten beide staatpolitischen Kommissionen zwei parlamentarischen Initiativen
Binder (svp, ZH) und Leutenegger Oberholzer (sp, BL) Folge gegeben, die eine
Karenzfrist für die Übernahme bezahlter Mandate durch ehemalige Bundesrätinnen
und Bundesräte verlangen. Stein des Anstosses für diese Debatte war die Übernahme
eines Verwaltungsratsmandates von alt Bundesrat Moritz Leuenberger (sp) wenige Tage
nach seinem Rücktritt bei der Baufirma Implenia gewesen, die zur Amtszeit
Leuenbergers einige wichtige Bundesaufträge erhalten hatte. Die Staatspolitische
Kommission des Nationalrates (SPK-NR) schlug in ihrem Gesetzesentwurf eine
zweijährige Karenzfrist nicht nur für Bundesräte, sondern auch für Topkader der
Bundesverwaltung vor. Der Bundesrat wehrte sich gegen diese Bestimmungen, da sie
schädlich und in einem Milizsystem nicht angebracht seien. Zudem verwies die
Regierung auf das „Aide-mémoire“, das vor Jahresfrist mit dem Passus ergänzt worden
war, dass ehemalige Regierungsmitglieder bei der Annahme von Mandaten die
erforderliche Sorgfalt walten lassen sollen. Dies genügte der grossen Kammer jedoch
nicht uns sie folgte ihrer Kommission mit 99 zu 86 Stimmen bei fünf Enthaltungen.
Dabei zeigten sich insbesondere die SP und die SVP kritisch gegenüber der Regierung,
wohingegen die geschlossenen Parteien der GLP, FDP und BDP sowie die Mehrheit der
CVP-EVP-Fraktion den Entwurf ablehnten. Allerdings verwarf der Nationalrat die Idee
einer Karenzfrist für Verwaltungskader. Die kleine Kammer nahm im Berichtjahr noch
nicht Stellung zum Geschäft. 44

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 18.09.2013
MARC BÜHLMANN

Viermal trafen sich Regierungsmitglieder mit den Parteipräsidenten und
Fraktionsspitzen der Regierungsparteien (CVP, FDP, SP, SVP und BDP) zu den so
genannten traditionellen von-Wattenwyl-Gesprächen. Die regelmässig abgehaltenen
informellen Gespräche tragen den Namen des Hauses in der Berner Altstadt, in dem sie
stattfinden. Im Februar stand die Altersvorsorge 2020 zur Debatte; im Mai sprachen die
Beteiligten über die kurz- und mittelfristigen finanzpolitischen Herausforderungen und
die Unternehmenssteuerreform III; Ende August standen die EU-Dossiers, der
Finanzplatz und erneut die Reform der Altersvorsorge auf der Agenda und im November
waren die bevorstehenden finanzpolitischen Weichenstellungen das Hauptthema der
Gespräche, deren Resultate wie immer geheim blieben. 45

AUTRE
DATE: 08.11.2013
MARC BÜHLMANN
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Nachdem der Nationalrat im Vorjahr auf der Basis einer Evaluation der Anhörungs- und
Vernehmlassungspraxis bereits drei Postulate überwiesen hatte, wollte die SVP-
Fraktion mit einer Motion den Anliegen noch weiteren Nachdruck verleihen. Die
Evaluation hatte drei Hauptkritiken zu Tage gefördert: zu wenig Transparenz bei der
Kommunikation der Vernehmlassungsresultate, eine nicht nachvollziehbare
Unterscheidung zwischen Vernehmlassung und Anhörung sowie die zu häufigen
Anhörungskonferenzen mit zu kurzen Fristen und willkürlicher Auswahl der Teilnehmer.
Neben diesen drei in den GPK-Postulaten verpackten Punkten zur Verbesserung dieser
Situation wollte die SVP zusätzlich noch die Kompetenzen der Bundeskanzlei, die mit
der Koordination von Vernehmlassungen betraut ist, klären. Der Nationalrat
unterstützte mit Ausnahme der SP- und der FDP-Liberale-Fraktion den Vorstoss mit 117
zu 73 und überwies ihn an die kleine Kammer, wo die Motion im Berichtjahr noch nicht
diskutiert wurde. 46

MOTION
DATE: 19.12.2013
MARC BÜHLMANN

Nach der letzten offiziellen Bundesratssitzung werden traditionellerweise Angaben zur
Arbeit der Regierung veröffentlicht. Im Berichtjahr verbreitete der Bundesratssprecher
André Simonazzi diese Angaben per Twitter. Der Bundesrat habe sich 2013 zu 40
ordentlichen und 5 ausserordentlichen Sitzungen getroffen, an denen über 2'500
Vorlagen, 1'400 Vorstösse und 600 Fragen behandelt worden seien. 47

AUTRE
DATE: 19.12.2013
MARC BÜHLMANN

Die 2013 vom Nationalrat angenommene Motion der SVP-Fraktion war mit der Botschaft
zur Revision des Vernehmlassungsgesetzes hinfällig geworden. Die vom SVP-Vorstoss
geforderten Punkte, die auf den Empfehlungen der GPK-NR zur Anhörungs- und
Vernehmlassungspraxis beruhten, waren in das revidierte Gesetz eingeflossen. Der
Ständerat lehnte die Motion entsprechend ab. 48

MOTION
DATE: 03.03.2014
MARC BÜHLMANN

Auch 2014 führte die Regierung eine Bundesratssitzung ‚extra muros‘ durch. Das war
die insgesamt achte seit 2010, also seit der Entstehung der Idee, ausserhalb von Bern
eine Sitzung abzuhalten und sich anschliessend mit der Bevölkerung und den jeweiligen
Behörden zu treffen. Ziel sei es, die Verbundenheit mit den verschiedenen Regionen
der Schweiz zu zeigen. Am 14. April begab sich der Bundesrat nach Schwyz. 49

AUTRE
DATE: 14.04.2014
MARC BÜHLMANN

Der Geschäftsbericht des Bundesrates für das Jahr 2013 wurde in der Sommersession
in beiden Räten zur Kenntnis genommen. Die Bundesräte mussten in beiden Kammern
Stellung nehmen zu Fragen, die sich aus der Präsentation der sieben Leitlinien
(attraktiver und wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort; regionale und globale
Positionierung; Gewährleistung der Sicherheit; Festigung des gesellschaftlichen
Zusammenhalts; nachhaltige Nutzung von Energie und Ressourcen; Topqualität in
Bildung und Forschung; Gleichstellungspolitik) ergaben. Die
Geschäftsprüfungskommissionen beider Räte (GPK-NR, GPK-SR) fokussierten allerdings
weniger auf einzelne Leitlinien als vielmehr auf die bei allen Themen wichtigen
öffentlichen Beschaffungen. In den Departementen wurden Erhebungen durchgeführt,
mit denen laufende Verträge evaluiert wurden. Mit dem Bundesrat seien einzelne
Problemfälle besprochen und ein verbessertes Controlling diskutiert worden (vgl. dazu
die Motionen 14.3289 und 14.3018). 50

RAPPORT
DATE: 11.06.2014
MARC BÜHLMANN

In der Frühjahrssession nahm sich der Ständerat dem Vorschlag der Staatspolitischen
Kommission des Nationalrates an, die aufgrund zweier parlamentarischer Initiativen
Binder (svp, ZH) und Leutenegger Oberholzer (sp, BL), denen 2011 Folge gegeben
worden war, einen Gesetzesentwurf für eine zweijährige Karenzfrist für die Übernahme
von Mandaten durch ehemalige Bundesrätinnen und Bundesräte vorgelegt hatte. Die
Debatte hatte ihren Anfang in der Übernahme eines Verwaltungsmandates des
ehemaligen Bundesrats Moritz Leuenberger bei der Baufirma Implenia kurz nach
seinem Rücktritt genommen. Dies hatte damals zu einigem Unmut geführt, weil
Implenia seinerzeit auch Bundesaufträge aus dem UVEK erhalten hatte, dem
Leuenberger vorgestanden war. Der Nationalrat hatte den Entwurf 2013 angenommen.
Die SPK des Ständerats empfahl allerdings Nichteintreten. Erstens dämpfe die zeitliche
Distanz emotionale Überreaktionen. Zweitens sehe der Gesetzesentwurf keine
Sanktionen bei Nichteinhaltung vor, was nicht wirklich glaubwürdig sei. Drittens seien
zunehmend junge Politiker in Exekutivämtern, die man nicht zu Sesselklebern machen
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wolle. Nach ihrer Amtszeit sei es nicht mehr als normal, dass die junge Elite ihr
politisches Wissen auch der Wirtschaft zur Verfügung stelle. Politische Moral sei nicht
per Gesetz festsetzbar. Die Kommission verwies zudem auf das Aide-Mémoire des
Bundesrates, das Bunderatsmitglieder nach dem Ausscheiden aus der Exekutive zur
Sorgfalt bei der Wahl einer neuen Erwerbstätigkeit ermahnt. Die Ratsminderheit, die
auf Eintreten plädierte, machte vergeblich geltend, dass es hier nicht um einen
Einzelfall gehe, sondern um eine klare Regelung, die zudem nicht von der
ausführenden, sondern von der gesetzgebenden Gewalt bestimmt werden müsse. Eine
solche klare Regel würde zudem auch abtretende Bundesräte vor medialer Polemik
schützen. Mit 31 zu 9 Stimmen bei 2 Enthaltungen entschied sich die kleine Kammer
allerdings für Nichteintreten. Zurück im Nationalrat wurden noch einmal die zentralen
Argumente für eine Karenzfrist debattiert: Eine solche Regelung sei auch in der
Privatwirtschaft mit dem Konkurrenzverbot nicht unüblich, das öffentliche Interesse an
der Glaubwürdigkeit in die Regierung müsse vorgehen, die Einschränkungen für ein
zurücktretendes Regierungsmitglied seien auch in Anbetracht des Ruhegehaltes von
CHF 200'000 gering und das Ansehen des Bundesrates würde generell gestärkt. Die
grosse Kammer beharrte auf ihrem Entscheid, der mit 101 zu 74 Stimmen (bei 8
Enthaltungen) gar noch deutlicher ausfiel als noch 2013. Weil aber auch der Ständerat
diskussionslos an seinem Nichteintretensentscheid festhielt, wurde das Anliegen
versenkt. Letztlich setzte sich also das Argument durch, dass man Anstand nicht
verordnen könne und es für gewisse Dinge auch ein politisches Gespür brauche. Zudem
helfe eine gewisse zeitliche Distanz auch, emotionale Überreaktionen zu dämpfen.
Aufgrund eines Einzelfalles seien keine Gesetze zu erlassen. 51

Zwar schien das Bundesratskollegium so gut zu harmonieren wie lange nicht mehr –
davon zeugten die Auftritte in den Medien im Rahmen der Bundesratssitzung extra
muros, bei der traditionellen Bundesratsreise in den Kanton des
Bundesratspräsidenten (Neuenburg) oder bei der Botschaftertagung im Kanton Tessin,
wo man jeweils ziemlich demonstrativ als geeintes Team in Erscheinung trat. Allerdings
eckte die Regierung nicht nur bei der Stimmbevölkerung an – bei drei der zwölf
Abstimmungs-Vorlagen stimmten die Bürgerinnen und Bürger nicht wie vom Bundesrat
empfohlen – sondern auch im Parlament. Im Vergleich zu früheren Legislaturen
versenkten die Abgeordneten relativ viele Bundesratsvorlagen. Zwar passierte nach wie
vor die grosse Mehrheit der Regierungsvorlagen mehr oder weniger angepasst die Räte,
bis Oktober 2014 lehnten die Kammern in der laufenden Legislatur aber nicht weniger
als 22 bundesrätliche Entwürfe ab – darunter etwa die IV-Revision, die Lex USA oder
das Steuerabkommen mit Frankreich. Zum Vergleich: zwischen 1999 und 2003 wurde
kein einziges Bundesratsgeschäft versenkt, in der 47. Legislatur (2003 bis 2007) waren
es deren 10 und zwischen 2007 und 2011 ebenfalls total 22. Als Grund für die
gewachsene Opposition wurde von einigen Parlamentariern der Umstand gesehen, dass
sich die Bundesratsmitglieder zu stark auf ihre eigenen Departemente konzentrierten
und sich zu wenig oft kritisch gegenüber anderen Vorschlägen äusserten. So seien
Regierungsvorschläge häufig kein ausgewogenes Resultat des Gesamtgremiums,
sondern stark departemental gefärbt. In der Bevölkerung zeigte sich aber in Umfragen
gegen Ende Jahr eine starke Zunahme des Vertrauens in die Regierung, das so hoch war
wie seit 1990 nicht mehr. 52

AUTRE
DATE: 31.10.2014
MARC BÜHLMANN

Wie jedes Jahr trafen sich Mitglieder des Bundesrates mit den Spitzen der
Regierungsparteien zu den von-Wattenwyl-Gesprächen. Mitte Februar waren die
Altersvorsorge und die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative die Themen.
Über die internationalen finanzpolitischen Entwicklungen tauschten sich Bundesrat und
Regierungsparteien Mitte Mai aus. Sowohl am 29. August als auch am 7. November stand
erneut die Masseneinwanderungsinitiative auf der Traktandenliste. Zudem wurden die
Vorschläge für mehr Transparenz bei der Parteienfinanzierung und die Ebola-Epidemie
in Westafrika diskutiert. 53

AUTRE
DATE: 07.11.2014
MARC BÜHLMANN

Nachdem beide SPK 2013 drei nahezu identischen parlamentarischen Initiativen (12.427,
12.432, 12.433) zur Beratung der Legislaturplanung Folge gegeben hatten, legte die SPK-
NR einen Bericht und einen Entwurf für eine Revision des Parlamentsgesetzes vor. Es
ging vor allem darum, dass der Legislaturbericht nur noch zur Kenntnis genommen
werden soll. Zuständig soll grundsätzlich wieder der Bundesrat sein, der dem Parlament
lediglich einen Bericht in Form eines einfachen Bundesbeschlusses zur Kenntnisnahme
vorlegt, bei dem Eintreten obligatorisch ist. Die Botschaft definiert Leitlinien und Ziele
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und zeigt Massnahmen auf, mit denen diese Ziele erreicht werden sollen. Das Parlament
hat die Möglichkeit, Kommissionsanträge zu diskutieren und als Aufträge im Sinne von
Ergänzungen und Änderungen der Legislaturplanung an den Bundesrat zu leiten. In der
lebendigen Debatte im Nationalrat, in welchem die Vorlage der SPK-NR in der
Wintersession 2014 zuerst diskutiert wurde, schieden sich die Geister am Umfang der
Einflussmöglichkeiten, die dem Parlament überlassen werden sollten. Vor allem die
Ratsrechte plädierte für eine Streichung der Kompetenzen. Das Parlament habe
zahlreiche andere Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Die Änderungsmöglichkeiten
belasteten nicht nur die Verwaltung – dies auch ein Argument des Bundesrates gegen
die Vorlage – sondern führten auch zu langen und wenig produktiven Debatten. Die
Mehrheit im Nationalrat befand jedoch, dass die Beratung des Legislaturprogramms
auch eine Einflussnahme beinhalten müsse und hiess den Entwurf mit 99 zu 82
Stimmen bei 2 Enthaltungen gut. Die 82 Gegenstimmen stammten aus der SVP- der
FDP- und der BDP-Fraktion. Das Geschäft ging an den Ständerat, wo es erst für 2015
traktandiert war. 54

Im Geschäftsbericht des Bundesrates legt die Regierung dar, welche Ziele und
Massnahmen im jeweiligen Berichtsjahr erreicht wurden. Auch bei der Beschreibung
des Jahres 2014 hielt sich das Gremium hinsichtlich der Gliederung der
Berichterstattung an die sieben, für die Legislatur 2011 bis 2015 bestimmten Leitlinien:
Um den Wirtschaftsstandort Schweiz attraktiv und wettbewerbsfähig zu erhalten, sei
2014 die Botschaft für das Finanzmarktinfrastrukturgesetz vorgelegt und die
Vernehmlassung zur Unternehmenssteuerrefom III eröffnet worden. Die Gewährleistung
der Sicherheit als zweite Leitlinie, sei mit den grundlegenden Weichenstellungen für
Armee, Nachrichtendienst und Zivildienst angestrebt worden. Dabei sei auch die
Organisation des internationalen Austauschs von Informationen zur Bekämpfung
internationaler Kriminalität aber auch zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in
der Migration weiterentwickelt worden. Mit dem OSZE-Vorsitz habe sich die Schweiz
international positionieren können. Die Orientierung an dieser dritten Leitlinie sei 2014
allerdings durch eine sich aufgrund der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative
schwieriger gestaltende Europapolitik nicht einfach gewesen. Für die Festigung des
gesellschaftlichen Zusammenhangs habe 2014 die Reform der Altersvorsorge im
Zentrum gestanden, zu der eine Botschaft verabschiedet worden sei. Zudem fokussiere
der Bundesrat hier auch auf eine Änderung des ZGB zwecks Änderung des
Adoptivrechtes sowie auf eine verbesserte Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und
Angehörigenpflege. Als fünfte Leitlinie gilt der Regierung eine nachhaltige Nutzung von
Energie und Ressourcen. Hier wurde 2014 eine Botschaft zu einer Revision des
Umweltschutzgesetzes erarbeitet. Mit der Freigabe der Mittel für den
Agglomerationsverkehr und der angestrebten zweiten Revision des
Raumplanungsgesetzes sei 2014 auch eine grenzüberschreitende Raumplanung
angestrebt worden. Damit schliesslich die Topqualität in Bildung und Forschung auch
weiterhin Bestand haben könne, habe der Bundesrat 2014 auf ein Massnahmenpaket
zur Stärkung und Internationalisierung der Berufsbildung fokussiert. Die Räte nahmen
den Bericht in der Sommersession zur Kenntnis. Im Nationalrat waren zur Beratung des
Berichts mehrere Blöcke und insgesamt drei unterschiedliche Sitzungen reserviert
worden, wobei die verantwortlichen Regierungsmitglieder jeweils Position zu
Rückfragen nahmen, die einzelnen Ratsmitgliedern und Fraktionen auch dazu dienten,
auf ihre Kernthemen aufmerksam zu machen. Im Ständerat war die Beratung des
Berichts wesentlich kürzer. Die Voten der jeweiligen Kommissionssprecher wurden am
Schluss lediglich von Simonetta Sommaruga kurz kommentiert. 55

RAPPORT
DATE: 18.02.2015
MARC BÜHLMANN

Im Gegensatz zum Nationalrat wollte der Ständerat keine umfassenden Möglichkeiten
für die Einflussnahme auf die Legislaturplanung des Bundesrates. Die SPK des
Ständerates wies darauf hin, dass mit den drei parlamentarischen Initiativen eigentlich
beabsichtigt gewesen sei, das Parlament zu entlasten. Mit der vom Nationalrat
eingeführten Möglichkeit, Anträge zur Legislaturplanung zu stellen, sei aber genau
dieses Ziel nicht erreicht. Die Kenntnisnahme und Debatte eines Legislaturberichtes
reiche völlig aus, die Mitwirkungsfunktion des Parlaments an der Legislaturplanung zu
erfüllen, zeigte sich auch Bundeskanzlerin Casanova überzeugt. Eine ständerätliche
Minderheit wollte vergebens auf die Linie des Nationalrats schwenken, indem sie darauf
verwies, dass reine Kenntnisnahme eben nicht aktive Mitwirkung bedeute. Letzlich
wurde die ursprüngliche Idee, den Legislaturbericht lediglich zur Kentnnisnahme zu
unterbreiten, mit 31 Stimmen bei 3 Enthaltungen einstimmig angenommen. In der Folge
schrieb die kleine Kammer die dritte parlamentarische Initiative, die von der eigenen
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SPK eingereicht wurde (12.433), ab, weil sie den beiden anderen inhaltlich
entspreche. 56

Am 25. März 2015 tagte der Bundesrat in Fribourg. Mit ihrer Bundesratssitzung ‚extra
muros‘ will die Landesregierung jeweils nicht nur eine ordentliche Sitzung ausserhalb
von Bern abhalten, sondern auch die Gelegenheit nutzen, sich mit der Bevölkerung und
den jeweiligen Behörden vor Ort zu treffen. Dass diese seit 2010 regelmässig
umgesetzte Idee auf grosses Echo stösst, zeigten die zahlreichen Besucherinnen und
Besucher, die den Landesvätern und -müttern ein Bad in der Menge ermöglichten. 57

ACTE ADMINISTRATIF
DATE: 25.03.2015
MARC BÜHLMANN

Ende Januar 2015 reichten die beiden GPK von Stände- und Nationalrat zwei
gleichlautende Motionen ein (15.3005 und 15.3006), mit denen der Bundesrat zu einer
besseren Protokollführung aufgerufen wurde. Aufgrund früherer Kritik der GPK an der
nicht immer nachvollziehbaren Protokollierung der Verhandlungen und Beschlüsse des
Bundesrates – etwa im Rahmen der Herausgabe von UBS-Kundendaten an die USA 2010
oder im Rahmen der Vorkommnisse um den Rücktritt des Nationalbankpräsidenten
2013 – war das Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) zwar bereits
angepasst worden: Der wesentliche Inhalt der Verhandlungen und die Beschlüsse des
Bundesrates müssen seit dieser Anpassung verschriftlicht werden. Allerdings waren die
GPK bei der Aufarbeitung des Insieme-Debakels zum Schluss gekommen, dass die
Regierung diese Anpassung im RVOG noch nicht genügend umgesetzt habe. Der
Präsident der GPK-NR, Rudolf Joder (svp, BE) gab in einem Blick-Interview zu Protokoll,
dass die grossen Lücken in den Bundesratsprotokollen an eine "Bananenrepublik"
erinnerten. Ziffer 1 der beiden Motionen sollte der RVOG-Regelung Nachdruck
verleihen. Ziffer 2 schlug vor, dass der Bundesrat eine professionelle Protokollführung
einrichtet. Im Gesetz ist nicht geregelt, wer im Bundesrat Protokoll führt. In der Regel
wird diese Aufgabe von den Vizekanzlern bzw. Vizekanzlerinnen ausgeübt. Mit der
Motion wurde vorgeschlagen, dass bei Bundesratssitzungen ein professionelles
Protokollführerteam beigezogen werden kann, wie dies auch bei der Protokollführung
in den beiden Räten der Fall sei. Der Bundesrat äusserte Verständnis für die Anliegen
und nahm Ziffer 1 an. Die Vertraulichkeit der Gespräche in der Regierung, die für einen
Meinungsaustausch zentral sei, sei aber nicht mehr gewährleistet, wenn weitere
Personen an der Sitzung teilnähmen. 
In den Räten wurde entsprechend nur über die Ziffer 2 der Motionen diskutiert. In der
Sommersession 2015 überwiesen sowohl der Ständerat (mit 24 zu 15 Stimmen) als auch
der Nationalrat (mit 128 zu 45 Stimmen bei einer Enthaltung) auch diesen Teil der
Anliegen. Bundeskanzlerin Corina Casanova wehrte sich in beiden Kammern vergeblich
gegen eine damit verbundene Erhöhung des Präzisierungsgrades des Protokolls, was
ihrer Ansicht nach die Diskussionsfreiheit der Regierungsmitglieder einschränke. 58

MOTION
DATE: 04.06.2015
MARC BÜHLMANN

Eine Minderheit der SPK-NR beantragte in der zweiten Lesung zur Revision des
Legislaturplanungsverfahrens, dem Beschluss des Ständerats zuzustimmen. Die
ursprüngliche Idee der parlamentarischen Initiativen (12.432 und 12.427) sei zu
berücksichtigen. Das Legislaturprogramm sei Sache der Exekutive. Eine Diskussion im
sowie die Kenntnisnahme durch das Parlament reiche aus. Die Möglichkeit Anträge zu
stellen sei hingegen weder effizient noch zielführend und würde einen
unverhältnismässigen Aufwand für Verwaltung und Parlament bedeuten – also genau
jene Probleme schaffen, die man eigentlich habe eliminieren wollen. Die Mehrheit der
Kommission plädierte hingegen für Festhalten. Insbesondere die SP-Fraktion wies
darauf hin, dass das Parlament die Aufgabe zur Mitgestaltung, Mitwirkung und
Mitbestimmung habe. Ein einfaches Abnicken von Regierungsprogrammen würde dem
aber nicht gerecht werden. Kommissionssprecher Rudolf Joder (svp, BE) wies darauf
hin, dass eine ausführliche Plenumsdiskussion, die nach wie vor gefordert werde,
obwohl damit am Ende dennoch nichts entschieden werden könne, ebenfalls nicht sehr
effizient sei. Die geschlossenen Fraktionen der SP und der GP, und mit Ausnahme
jeweils eines Mitglieds auch die Fraktionen der CVP/EVP sowie der GLP reichten für
eine Unterstützung der Kommissionsmehrheit (87 zu 69 Stimmen). 
Weil der Ständerat eine Woche darauf mit 32 zu 7 Stimmen (bei 1 Enthaltung) an seiner
Version festhielt – die SP setzte sich in der kleinen Kammer erfolglos für eine
Zustimmung zum Nationalrat ein – ging das Geschäft ein letztes Mal zurück an den
Nationalrat. Obwohl keine neuen Argumente diskutiert wurden, führte die grössere
Präsenz im Rat und ein Umschwenken von 10 CVP-Abgeordneten zu einem Patt aus 88
zu 88 Stimmen (bei 5 Enthaltungen). Durch Stichentscheid des Ratspräsidenten
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Stéphane Rossini (sp, VS) – wenn auch seinerseits der SP-Fraktion angehörend – wurde
der Antrag der Minderheit angenommen. Damit wäre der Weg für eine Vereinfachung
der Behandlung der Legislaturplanung, die nur noch zur Kenntnis genommen, aber
nicht mehr geändert werden soll, eigentlich frei gewesen. Allerdings versenkte der
Nationalrat das Geschäft in der Schlussabstimmung mit 96 zu 92 Stimmen bei 2
Enthaltungen; der Ständerat hätte die neue Verfahrensweise mit 37 zu 4 Stimmen (bei 4
Enthaltungen) gutgeheissen. Damit bleibt das bisherige Verfahren bestehen: Die
insbesondere im Nationalrat sehr langen Diskussionen über die Legislaturplanung, die ja
eigentlich Stein des Anstosses für eine Änderung gewesen waren, dürften damit
weitergehen. 59

Die so genannte Lex Leuenberger, eine Karenzfrist für die Übernahme von Mandaten
durch ehemalige Bundesrätinnen und Bundesräte, war zwar in der Zwischenzeit kein
Thema mehr, in einem Interview mit dem Westschweizer Radio RTS plauderte der
ehemalige SP-Bundesrat aber aus dem Nähkästchen. Er sei von seiner Partei
fallengelassen und zu seinem Rücktritt gedrängt worden. Tatsächlich war der Ausstieg
Leuenbergers aus der Exekutive 2010, trotz 15-jähriger Amtszeit, ziemlich überraschend
gekommen. Er habe deshalb wohl "etwas zu nervös" Job-Angebote gesucht und das
Implenia-Mandat angenommen. Es war dieser Einsitz im Verwaltungsrat der Baufirma,
der ursächlich war für die Kritik am ehemaligen Infrastrukturminister sowie für die Idee
einer Lex Leuenberger. Er habe das Amt damals auch deshalb übernommen – so
Leuenberger weiter –, um seine Partei ein wenig zu provozieren. Er habe aber rasch
eingesehen, dass das nicht sehr weise gewesen sei und deshalb sein
Verwaltungsratsmandat nach zwei Jahren wieder abgegeben. 60

AUTRE
DATE: 21.07.2015
MARC BÜHLMANN

Nur aufgrund des Stichentscheides seines Präsidenten, Stéphane Rossini (sp, VS),
lehnte der Nationalrat mit 90 zu 90 Stimmen bei 7 Enthaltungen eine Motion der BDP-
Fraktion ab. Diese hätte den Bundesrat beauftragt, Massnahmen zu ergreifen, mit
denen Verordnungen vereinfacht und deren Anzahl reduziert worden wären. Die BDP
gab als Zielgrösse die Reduktion der Anzahl um ein Drittel und die Reduktion des
Umfangs um die Hälfte an. Die zahlreichen Verordnungen würden einen hohen
administrativen Aufwand bei Unternehmen verursachen und somit nicht nur der
Wirtschaft schaden, sondern auch den Staat aufblähen. Der Bundesrat betrachte zwar
die administrative Entlastung von Unternehmen als Daueraufgabe, ein undifferenzierter
Abbau von Umfang und Menge sei aber abzulehnen – so die Erläuterung in seiner
Stellungnahme. Die 90 Stimmen stammten von der BDP, der geschlossenen SVP und
einer grossen Mehrheit der CVP. Die Mehrheit der FDP stimmte hingegen für Ablehnen
der Motion. 61

MOTION
DATE: 23.09.2015
MARC BÜHLMANN

Schon einige Male – zuletzt 2012 – gab es zwischen den beiden Räten unterschiedliche
Auffassungen darüber, ob das Parlament ein Veto gegen bundesrätliche Verordnungen
haben soll oder nicht. In der Regel fand die Idee einer stärkeren Mitsprache der
Legislative beim Erlass von Verordnungen durch die Exekutive in der grossen Kammer
viel Rückhalt, stiess aber in der kleinen Kammer auf genau so viel Skepsis. Eine im
Ständerat eingereichte parlamentarische Initiative (14.421) des Walliser
Kantonsvertreters Jean-René Fournier (cvp, VS) wurde nun allerdings als positives
Zeichen gewertet, dass es auch im Ständerat zunehmend Skeptiker gegen die
Versuchung der Verwaltung gebe, mit Ausführungsverordnungen den Willen des
Gesetzgebers zu umgehen – so die Begründung von Fournier, der forderte, dass alle
Verordnungen dieser Art dem Parlament zur Genehmigung vorgelegt werden müssen. 
Auch Thomas Aeschi (svp, ZG) wertete diesen ständerätlichen Vorstoss als positives
Zeichen und doppelte im Nationalrat nach. In seiner parlamentarischen Initiative
(14.422) wollte er allerdings nicht so weit gehen und forderte lediglich die Möglichkeit
eines Vetos gegen rechtsetzende Verordnungen und Verordnungsänderungen. Diese
sollen dann eine Bestätigung benötigen, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder
eines Rates innerhalb von zwei Wochen ein Veto ergreift. 
Während die Staatspolitische Kommission des Nationalrates (SPK-NR) Aeschis Idee
noch im Januar mit 18 zu 4 Stimmen deutlich guthiess, sprach sich die SPK-SR im
August gegen beide parlamentarischen Initiativen aus. Mit 6 zu 6 Stimmen bei
Stichentscheid der Präsidentin Verena Diener Lenz (glp, ZH) fiel der Entscheid gegen
den ständerätlichen Vorstoss allerdings nur knapp aus. Die 11 zu 2 Stimmen bei einer
Enthaltung gegen die Initiative Aeschi war hier deutlicher. Die ständerätliche
Kommission argumentierte, wie schon bei früheren ähnlichen Vorstössen, dass es

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 24.09.2015
MARC BÜHLMANN
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bereits genügend Instrumente für die Bundesversammlung gebe, mit denen Einfluss auf
die Verordnungsgebung genommen werden kann. So können Kommissionen verlangen,
bei Verordnungsentwürfen konsultiert zu werden, oder es kann bei der Gesetzgebung
eine Genehmigung für Ausführungsbestimmungen explizit vorgesehen werden. Ein
Verordnungsveto stelle hingegen nicht nur eine Gefahr für die Gewaltentrennung dar,
sondern sei auch ein Einfallstor für Lobbyisten, welche hier Einzelfallinteressen
wirksam vertreten könnten. Die Virulenz des Themas zeigte sich auch in der
ständerätlichen Debatte in der Herbstsession. Nur ganz knapp, mit 20 zu 18 Stimmen
(ohne Enthaltungen), entschieden sich die Kantonsvertreterinnen und -vertreter gegen
Folge geben der Initiative Fournier. Während der Vorstoss von René Fournier damit
erledigt ist, muss die Initiative Aeschi nach dem Nein der SPK-SR im Nationalrat noch
behandelt werden. 62

Ein Teil des Scherbenhaufens, den die Beratungen rund um die Revision des
Legislaturplanungsverfahrens hinterlassen hatte, musste von der SPK-NR aufgeräumt
werden. Die grosse Kammer hatte bei jenem Geschäft nach einigem Hin und Her zwar
einem Kompromissvorschlag des Ständerats zugestimmt, die vorgeschlagenen
Änderungen zu den Beratungen des Legislaturplanungsberichtes dann in der
Schlussabstimmung aber mit 96 zu 92 Stimmen abgelehnt. Überhaupt nicht konsistent
mit diesem Entscheid war die kurz danach abgehaltene Abstimmung über die Änderung
des Geschäftsreglements des Nationalrats, die auf der jetzt abgelehnten
Gesetzesbestimmung beruhte. Hier stimmte die Mehrheit der grossen Kammer nämlich
mit einem Stimmverhältnis von 97 zu 94 Stimmen zu. Damit wurden aber Bestimmungen
aus dem Reglement gekippt, die es mit dem nicht angenommenen Gesetz nun aber
eigentlich wieder brauchte. 
Zusammen mit einigen sprachlichen Korrekturen legte die SPK-NR deshalb dem Rat
mittels parlamentarischer Initiative die Wiedereinführung der gestrichenen
Bestimmungen zum Verfahren der Legislaturplanung vor, die dieser in der
Gesamtabstimmung in der nachfolgenden Herbstsession mit 175 zu 0 Stimmen und in
der Schlussabstimmung mit 183 zu 6 Stimmen bei 2 Enthaltungen annahm – wobei der
Grund für die 6 Ablehnungen wohl für immer das Geheimnis der sechs SVP-Mitglieder
bleiben wird. 63

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 25.09.2015
MARC BÜHLMANN

Verschiedene Studien zeigten auf, dass das Vertrauen in den Bundesrat 2014/2015 neue
Höchstwerte erreichte. Eine Auswertung aller VOX-Analysen, also der Nachbefragungen
nach Abstimmungen, zeigte für 2014 den höchsten Wert seit 15 Jahren. Im Schnitt
vertrauten laut GfS 61% der Befragten der Landesregierung, was auch auf die
ausserordentliche Stabilität und Kollegialität des Gremiums zurückgeführt wurde. So
liess sich aus der Auswertung etwa auch lesen, dass zwischen 2003 und 2007 das
Vertrauen eher gering war. Verletzungen des Kollegialitätsprinzips und Reibereien im
Kollegium zur Zeit von Christoph Blocher im Bundesrat seien mitursächlich dafür
gewesen, so der Studienleiter Claude Longchamp. Le Temps schrieb über diese Zeit von
einer „Cohésion perdu”. 
Auch die jährliche ETH-Befragung zeigte neue Höchstwerte im Vertrauen in die
Regierung, was den Blick zur Aussage verleitete, wir hätten die „beste Regierung aller
Zeiten”. Dass die Regierung „das Volk spüre” zeige auch der Umstand, dass die meisten
Abstimmungen im Sinne der Regierung ausfielen – so die Boulevardzeitung weiter. Kritik
erhielt der Bundesrat allerdings von der NZZ: Das geeinte Auftreten vermöge das Fehlen
einer strategischen Voraussicht nur bedingt zu kaschieren. Diskutiert wurde, ob die
Kollegialität mit der Wahl eines zweiten SVP-Bundesrates, Guy Parmelin Ende 2015,
anhalten werde. Während auf der einen Seite eine grössere Anpassung und Druck auf
Didier Burkhalter, der jetzt zwischen den Fronten stehe, vermutet wurden, gab Doris
Leuthard zu Protokoll, dass es weiterhin sehr kollegial zu und her gehe. 64

AUTRE
DATE: 31.12.2015
MARC BÜHLMANN

Vier Mal trafen sich Parteipräsidenten und Fraktionsspitzen der Bundesratsparteien
(BDP, CVP, FDP, SP, SVP) mit einzelnen Mitgliedern des Bundesrates  zu den
traditionellen von-Wattenwyl-Gesprächen, in denen sich die Parteispitzen auch im
Wahljahr 2015 über anstehende wichtige Projekte austauschten. 
Mitte Februar standen die wichtigen Finanzvorlagen (Informationsaustausch (AIA),
Unternehmenssteuerreform III, Finanzdienstleistungs- und Finanzinstitutsgesetz,
Verrechnungssteuerreform) sowie die Vorschläge des Bundesrates zur Umsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative (MEI) zur Debatte. Diskutiert wurde zudem über die
Wirtschaftslage im Zusammenhang mit dem starken Franken. 
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Die Frankenstärke war auch am 8. Mai Gegenstand der zweiten Gespräche. Auch der AIA
und die Umsetzungspläne zur MEI standen erneut zur Debatte. Mit Ausnahme der SVP
attestierten die Parteien dem Bundesrat, dass er den Zeitplan für die Umsetzung des
Verfassungsauftrags zur Steuerung der Zuwanderung im Rahmen der Teilrevision des
Ausländergesetzes gut einhalte. 
Der Dialog zu ebendieser Umsetzungsplanung stand auch im August, bei den dritten
von-Wattenwyl-Gesprächen, noch auf der Traktandenliste. Diskutiert wurden aber auch
die Legislaturplanung, die Finanzplanung und das Budget 2016. Trotz der wenig rosigen
wirtschaftlichen Lage waren sich die Parteien einig, dass ein Konjunkturprogramm nicht
angezeigt sei. 
Die aktuelle Lage im Asylbereich war Hauptdiskussionspunkt bei den letzten
Gesprächen im November. In den Fokus genommen wurde auch der geplante Bericht
über den Service Public im Medienbereich, zu dem sich die Parteien eine möglichst
umfassende Debatte wünschten. 65

Die mittlerweile fast schon traditionelle Bundesratssitzung ‚extra muros‘ fand 2016 in
Lausanne statt. Der Kanton Waadt sei ein bedeutender Standort für Berufsbildung,
Forschung und Innovation, was die Regierung mit ihrem Besuch würdigen wolle, so die
Pressemitteilung. Anders als in den Vorjahren wurde der im Anschluss an die Sitzung
geplante Besuch bei der Bevölkerung von Protestaktionen begleitet. Ein Aktivist eines
Flüchtlingskollektivs wollte dem Bundesrat vergeblich einen Brief überreichen – er
wurde von der Polizei abgeführt –, im Gebäude der Ecole des métiers skandierten
einige Personen „Stopp Dublin“ und beim Apéro mit der Bevölkerung auf der Place
Saint-François positionierten sich verschiedene Gruppierungen, um etwa mit Sprüchen
auf Plakaten auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Die „Jeunesse socialiste
vaudoise“ überreichte Bundesrat Maurer während des Anlasses eine Petition. Freilich
bestand für die Regierungsmitglieder keinerlei Gefahr. Auf das Bad in der Bevölkerung
wolle und könne er denn auch nicht verzichten, gab etwa Bundesrat Alain Berset zu
Protokoll. Wenn man den offenen Umgang mit den Menschen suche, dann müsse man
auch mit solchen Aktionen rechnen. Die zahlreichen Selfie- und Autogrammjägerinnen
und -jäger zeigten denn auch, dass die Idee der Sitzung ausserhalb des Bundeshauses
durchaus auf Anklang stösst. 66

ACTE ADMINISTRATIF
DATE: 13.04.2016
MARC BÜHLMANN

Nachdem die Staatspolitische Kommission des Ständerates (SPK-SR) die Idee eines
Vetos gegen bundesrätliche Verordnungen gleich zwei Mal abgelehnt hatte – eine
parlamentarische Initiative Fournier (cvp, VS) aus den eigenen Reihen wurde im
Ständerat versenkt und einer parlamentarischen Initiative Aeschi (svp, ZG), der von der
SPK-NR Folge gegeben wurde, entsagte die SPK-SR ihre Zustimmung – gelangte die
Initiative Aeschi in den Nationalrat. Die SPK-NR empfahl ihrem Rat erneut, das Anliegen
gutzuheissen. Sie verwies dabei auf die Voten im Ständerat, der die mit der
parlamentarischen Initiative Fournier angeregte Reform zwar abgelehnt hatte, dabei
aber in zahlreichen Voten Missbehagen aufgezeigt habe. Dies lasse hoffen, dass dieser
Anlauf – in den letzten Jahren hatte es aus der Volkskammer insgesamt sechs Vorstösse
in Richtung Verordnungsveto gegeben – erfolgreich sein könnte. Auch der Ständerat
habe bemerkt, dass Verordnungen teilweise zu detailliert seien und dem Willen des
Gesetzgebers nicht mehr entsprächen. In umstrittenen Fällen brauche es deshalb ein
griffiges Kontrollinstrument.  Die vor allem aus SP-Mitgliedern bestehende
Kommissionsminderheit warnte davor, dass dies vom Ständerat als Zwängerei
aufgefasst würde. Man habe zudem genügend Instrumente, um die Verordnungsgebung
des Bundesrates zu beeinflussen. Das Instrument, das in einigen Kantonen angewendet
werde und dort gut funktioniere, laufe Gefahr auf Bundesebene, aufgrund des
Zweikammersystems, zu Blockaden zu führen. Der Vorschlag von Aeschi sieht vor, dass
Quoren in beiden Räten erreicht werden müssten, um ein Veto einlegen zu können.
Freilich – dies war auch ein Gegenstand in der Ratsdebatte – stünde eine genaue
Ausgestaltung der Regelung noch bevor. Bei der Abstimmung stand eine satte
bürgerliche Mehrheit an 120 Stimmen 52 Stimmen von Links-Grün, zusammen mit 12
Stimmen aus der CVP-Fraktion, gegenüber und der Initiative wurde Folge gegeben. 67
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DATE: 27.04.2016
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Im Geschäftsbericht des Bundesrates gibt die Landesregierung Auskunft über in einem
spezifischen Jahr erreichte Ziele. Der Bericht für 2015 lag Mitte Februar 2016 vor und
wurde von der Exekutive Anfang März verabschiedet. Neben den realisierten
Massnahmen, die den sieben Hauptzielen für die Legislatur 2011-2015 zugeordnet
waren, legte der Bundesrat mit dem Jahresbericht auch eine Bilanz über eben diese 49.
Legislatur vor. In den Räten werden von den Sprecherinnen und Sprechern der
zuständigen Kommissionen die erreichten Ziele in den einzelnen Departementen
präsentiert. Vor allem im Nationalrat wird dann jeweils die Gelegenheit ergriffen, den
anwesenden Departementsvorsteherinnen und -vorstehern Fragen zu stellen. Ein
Diskussionsthema war die Masseneinwanderungsinitiative, die laut Bundesrat Johann
Schneider-Ammann zu einer eigentlichen Blockade in den europapolitischen Dossiers
geführt habe. Insgesamt habe man aber in der Legislatur 2011 bis 2015 dem Parlament
rund 80 bis 90 Prozent der geplanten Massnahmen vorlegen können. Der
Bundespräsident nannte beispielsweise die Unternehmenssteuerreform III, die
Botschaft zum Nationalstrassen- und Agglomerationsfonds, erfolgreiche Verhandlungen
mit der WTO und Abschlüsse in der Klimapolitik. National- und Ständerat nahmen den
Bericht in der Sommersession 2016 zur Kenntnis. 68

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 15.06.2016
MARC BÜHLMANN

Äusserst knapp, mit 92 zu 90 Stimmen bei zwei Enthaltungen, lehnte der Nationalrat
eine parlamentarische Initiative Bulliard-Marbach (cvp, FR) ab, welche
Selbstregulierung als Prüfkriterium in Botschaften und Erlassentwürfen gefordert
hätte. Die Initiantin wollte, dass der Bundesrat in zukünftigen Botschaften zu Vorlagen,
welche die Wirtschaftsfreiheit einschränken, zwingend hätte darlegen müssen, ob der
Zweck des Erlasses nicht auch mittels Selbstregulierung durch die jeweils betroffene
Branche erreicht werden könnte. Eigenverantwortung sei zunehmender Regulierung
vorzuziehen. Die SPK-NR hatte die Initiative zur Ablehnung empfohlen, weil sie davon
ausgeht, dass die Frage nach der Notwendigkeit für neue Bestimmungen sowieso
jeweils im Zentrum stehe. Der Bundesrat begründe im allgemeinen Teil der Botschaft
jeweils, weshalb er überzeugt sei, dass es eine spezifische Bestimmung brauche. Die
Forderung der parlamentarischen Initiative sei deshalb unnötig. Die
Kommissionsminderheit – bestehend aus neun Vertreterinnen und Vertretern der SVP
und der CVP-Fraktion, die sich einer Mehrheit von 14 Stimmen gegenüber sahen –
argumentierte hingegen, dass eine solche Regelung Regierung und Verwaltung schon in
einem frühen Stadium dazu zwänge, sich Überlegungen hinsichtlich einer möglichen
Selbstregulierung zu machen. Der Minderheitensprecher Andreas Glarner (svp, AG)
warnte vor einem zunehmend rasanten Ausbau von staatlichen Regulierungen: Dieses
Bürokratiewachstum könne mit dem Vorstoss effizient gebremst werden. Weil zwei
Mitglieder der CVP/EVP-Fraktion und ein Mitglied der SVP-Fraktion aber gegen den
Antrag stimmten und sich zwei CVP-Mitglieder enthielten, reichte die Unterstützung
von SVP (66 Stimmen) und CVP (24 Stimmen) knapp nicht, um dem Antrag Folge zu
geben. 69

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 16.06.2016
MARC BÜHLMANN

Mit der Schaffung einer parlamentarischen Delegation wollte Leo Müller (cvp, LU) der
aus seiner Sicht zunehmenden Regulierung Herr werden. Ein Dorn im Auge sind dem
CVP-Politiker die Verordnungen und Weisungen, die aufgrund von Gesetzen erlassen
werden und den Spielraum unnötig einengen. Das Ziel von Regulierungsbremse und
Bürokratieabbau könnte erreicht werden, wenn das analog zur Finanzdelegation zu
schaffende neue Gremium Beschwerden entgegennehmen und nachprüfen könnte, ob
die Verordnungen der ursprünglichen Idee des Gesetzgebers widersprechen, oder ob
„überdimensionierte Administrativlasten“ geschaffen worden seien. Das ständige
Monitoring könne zu einer Verbesserung oder gar zu einer Beseitigung unnützer
Gesetze führen – so die Idee der parlamentarischen Initiative. 
Weder die SPK-NR noch der Rat selber wollten dieser Idee allerdings zum Durchbruch
verhelfen. Statt eines Abbaus von Bürokratie würde die Schaffung einer neuen
Delegation im Gegenteil noch mehr administrativen Aufwand bescheren – so das
Hauptargument der Kommission, die den Vorstoss mit 19 zu 4 Stimmen zur Ablehnung
empfahl. Die grosse Kammer kam dieser Empfehlung diskussionslos mit 158 zu 28
Stimmen bei 6 Enthaltungen nach. 70

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 17.06.2016
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Mit dem Ja des Nationalrats zur Idee eines Veto gegen bundesrätliche Verordnungen,
ging der Ball wieder zurück an die SPK-SR. An ihrer Sitzung Mitte August 2016 beugte
sich die ständerätliche Kommission bei diesem Thema erstmals dem Druck der grossen
Kammer und entschied sich mit acht zu drei Stimmen bei einer Enthaltung doch noch
für Folge geben. In ihrer Medienmitteilung begründete die SPK ihren
Meinungsumschwung mit dem Hinweis auf kürzlich erfolgte Verordnungen. Ein
wirksames Kontrollinstrument sei nötig. Damit erhält die SPK-NR den Auftrag, eine
entsprechende Gesetzesvorlage auszuarbeiten. 71

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 25.08.2016
MARC BÜHLMANN

Nachdem sie im Frühling in Lausanne getagt hatte, hielt die Regierung im Sommer 2016
eine weitere Bundesratssitzung ‚extra muros‘ in Glarus ab. Auf dem Plan stand erneut
ein Apéro mit der Bevölkerung, wo vor allem die Glarner Käsespezialität „Schabziger“
gereicht wurde, und ein anschliessendes Mittagessen mit dem Glarner Regierungsrat. Er
mache da gerne mit, antwortete Bundesrat Johann Schneider-Ammann auf die Frage,
ob die vielen Anfragen für Fotos aus der Bevölkerung nicht mühsam seien. Er habe sich
daran gewöhnt, dass heute nicht mehr Autogramme, sondern Selfies gefragt seien. 72

ACTE ADMINISTRATIF
DATE: 31.08.2016
MARC BÜHLMANN

Auch die Debatte um den Legislaturplanungsbericht 2015-2019 hatte, wie schon die
Jahre zuvor, für Unmut gesorgt. Mit einer parlamentarischen Initiative wollte die
Legislaturplanungskommission das aufwändige Verfahren gar gänzlich abschaffen, bzw.
wieder auf den Stand von vor der Revision des Parlamentsgesetzes zurückführen. Weil
ein ähnliches Begehren allerdings erst 2015 an einer knappen Mehrheit im Nationalrat
gescheitert war, schlug die Spezialkommission zusätzlich einen Reformvorschlag vor.
Sie regte eine Erwähnung von im Parlament hängigen Vorlagen in der
Legislaturplanung an. Um bei der Vorbereitung Zeit sparen und so die Debatte
effizienter machen zu können, sollen im Legislaturplanungsbericht auch Geschäfte
mitberücksichtigt werden, die im Parlament hängig sind, falls sie zur Erreichung der
Legislaturziele beitragen. Anfang September hiess die SPK-NR diese Idee gut und
empfahl einstimmig Folge geben. 73

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 01.09.2016
MARC BÜHLMANN

Die Spezialkommission Legislaturplanung 2015–2019 des Nationalrats war zum Schluss
gekommen, dass das momentane Verfahren bei der Beratung der
Legislaturplanungsberichte nicht zielführend sei. Der Bundesrat solle seinen Bericht
wie früher einfach zur Kenntnisnahme vorlegen. Die jetzige Form mit einem
Bundesbeschluss, der von den Räten noch abgeändert werden kann, sei mit zu
geringem Nutzen bei einem zu hohen Aufwand für die Kommission wie auch die Räte
verbunden. Sie forderte deshalb mit einer parlamentarischen Initiative, dass die 2002
vorgenommene Revision des Parlamentsgesetzes rückgängig gemacht, bzw. wieder
eingeführt wird, dass an der Legislaturplanung keine Änderungen vorgenommen werden
können, sie Gegenstand einer Debatte sein soll und von ihr lediglich Kenntnis
genommen werden kann. Die Schwesterkommission des Ständerats begrüsste diesen
Vorschlag. 
Auch die FDP-Liberale Fraktion störte sich an der wenig effizienten Vorgehensweise bei
der Beratung des Regierungsberichtes. Sie hatte bereits im Februar 2016 eine
parlamentarische Initiative mit ähnlicher Stossrichtung eingereicht (Pa.Iv. 16.402). Sie
kritisierte, dass die Legislaturplanung mit grossem Aufwand behandelt werde, am
Schluss aber nicht bindend sei. Entweder sei das unnötige Prozedere zu vereinfachen
oder man solle ganz darauf verzichten. Nicht nur der Bund solle sparen, sondern auch
das Parlament solle unnötige, teure und schwerfällige Verfahren abschaffen. Die
Freisinnigen wollten mit ihrem Vorstoss die Debatte von 2005 weiterführen, als ein
ähnlicher Verordnungsentwurf knapp gescheitert war.  
Anfang September nahm die SPK-NR Stellung zu beiden parlamentarischen Initiativen.
Sie sprach sich bei beiden, allerdings nur sehr knapp mit 12 gegen 11 Stimmen bei einer
Enthaltung, für Folge geben aus. Die Minderheit will die Möglichkeit der Mitwirkung des
Parlaments bei der Legislaturplanung nicht gänzlich abschaffen, ist aber durchaus für
ein effizienteres Verfahren. 74
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Ende Oktober 2016 legte die EFK eine Evaluation der prospektiven Folgeabschätzungen
von Gesetzesentwürfen vor. Anlass für die Analyse war die krasse Fehleinschätzung des
Bundesrates bei der Unternehmenssteuerreform II hinsichtlich der Steuerausfälle. Die
Regierung war in ihrer Botschaft und in den Abstimmungsunterlagen – gegen die
Vorlage wurde letztlich erfolglos das fakultative Referendum ergriffen – von
kurzfristigen Steuerausfällen, aber längerfristigen Einnahmen ausgegangen. Seit 2011
war jedoch klar, dass die Steuerausfälle wesentlich grösser sind als ursprünglich
geschätzt. Zudem hatte das Bundesgericht eine Abstimmungsbeschwerde wegen
Verletzung der Abstimmungsfreiheit aufgrund lückenhafter Informationen zwar
abgelehnt, war aber zum Schluss gelangt, dass in der Tat die vorgängige Information
keine zuverlässige Meinungsbildung erlaubt habe und rügte entsprechend die
Exekutive.
Die EFK wollte aufgrund dieses Falles die Genauigkeit der Abschätzungen der Folgen
von Gesetzesvorlagen in den Botschaften des Bundesrates einer Prüfung unterziehen
und analysierte deshalb rund 50 Botschaften. Die Schlussfolgerung der Evaluation barg
einigen Sprengstoff. Rund ein Drittel der Botschaften erfüllten die Standards der EFK
nicht, ein Fünftel genügte nicht einmal den Mindestanforderungen, beschrieben also
etwa die Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft oder Kantone nur ungenügend oder
schätzten sie zu wenig gründlich. In mehr als der Hälfte der Botschaften fehle eine
notwendige Folgenabschätzung sogar ganz. 
Bei drei Botschaften wollte es die EFK noch genauer wissen: Bei der Revision des
Bundesgesetzes über die technischen Handelshemmnisse, bei der steuerlichen
Entlastung von Familien mit Kindern und bei der Reform der Luftfahrt seien die
Prognosen nicht zuverlässig und die Überlegungen dazu alles andere als gründlich
durchdacht gewesen. Die EFK forderte entsprechend wirksame Qualitätskontrollen bei
Folgenabschätzungen. Vor allem müsse methodisch kohärenter vorgegangen,
transparenter informiert und die für Gesetzesentwürfe zuständigen Personen in
prospektiver Evaluation geschult werden. 
Der Bundesrat begrüsste den Bericht, der dazu beitrage, die Qualität seiner
Botschaften zu verbessern. Im Rahmen der Motion Vogler (csp, OW) und der Motion der
FDP-Fraktion erarbeite das WBF zudem mögliche Vorschläge für eine verbesserte
Regulierungsfolgenabschätzung (RFA). 75

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 24.10.2016
MARC BÜHLMANN

Die von-Wattenwyl-Gespräche dienen den Parteispitzen als wichtige Möglichkeit des
Austausches. In der Regel trifft sich eine Delegation des Bundesrates mit den Partei-
und Fraktionspräsidenten der Regierungsparteien, um zentrale Geschäfte und Anliegen
im Vorfeld der Sessionen zu diskutieren und zu koordinieren. Im Gegensatz zu 2015 war
die BDP nach dem Ausscheiden von Eveline Widmer-Schlumpf nicht mehr an die
Gespräche eingeladen. 
Die Themen blieben bei den ersten Gesprächen Anfang Februar allerdings dieselben
wie schon 2015: Die Legislatur- und Finanzplanung sowie die Umsetzungsarbeiten zum
Verfassungsartikel 121a (Steuerung der Zuwanderung) und die Flüchtlingssituation in
Europa und der Schweiz.
Zu den zweiten Gesprächen im Mai 2016 traten die Parteien mit drei neuen Präsidien
an. Bei der FDP hatte Petra Gössi das Zepter übernommen, die CVP wurde neu von
Gerhard Pfister präsidiert und bei der SVP war Albert Rösti neu an die Parteispitze
gewählt worden. Gegenstand der Diskussionen war der Sprachenstreit, der durch die
Diskussionen um den Frühsprachenunterricht in den Kantonen angeheizt worden war.
Im Bereich der internationalen Finanzpolitik wurde die Vermeidung eines möglichen
Reputationsschadens für die Schweiz durch die Übernahme internationaler
Regulierungen diskutiert. Schliesslich informierte der Bundesrat über die
Weiterentwicklung der Armee. 
Im August wurde auf Anregung von Bundeskanzler Thurnherr entschieden, die von-
Wattenwyl-Gespräche des dritten Quartals künftig in Form einer Klausur
durchzuführen. An der nach wie vor freien und informellen Diskussion über wichtige
politische Anliegen soll neu der Gesamtbundesrat teilnehmen. Damit soll den
Gesprächen ein höherer Stellenwert zugemessen werden. Der früher substanzielle
Austausch, der als Zeichen der funktionierenden Konkordanz bewertet wurde – die NZZ
sprach von einem eigentlichen Schmiermittel der Konkordanz –, laufe immer mehr
Gefahr, ein Leerlauf zu werden oder zu reinen Alibi-Gesprächen zu verkommen. Die
einzige Möglichkeit für ein Treffen zwischen Regierung und Bundesratsparteien sei aber
wichtig, um Möglichkeiten und Strategien auszuloten. Fix auf der Agenda soll eine
Diskussion über die Jahresziele des Folgejahres stehen. 
Erstmals trat die Exekutive also am 2. September 2016 in corpore zu den Gesprächen
an. Neben den Jahreszielen 2017 des Bundesrates, die Schwerpunkte in der
Finanzpolitik, im Infrastrukturbereich, der Bildung und der Europapolitik vorsehen,
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wurden die Lage im Asylwesen und die durch den Brexit schwieriger gewordenen
Verhandlungen mit der EU diskutiert. 
Bei den letzten Gesprächen des Jahres Mitte November nahm dann wieder nur eine
Delegation des Bundesrates teil. Ueli Maurer informierte über die finanzpolitische Lage
und plädierte für eine Annahme des Stabilisierungsprogramms 2017-2019. Im Rahmen
der Europapolitik wurde auch über die im Dezember anstehende Entscheidung zur
Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative, die Rasa-Initiative und den Brexit
diskutiert. 76

Nachdem bisherige Vorschläge (Pa.Iv. 15.454, Pa.Iv. 15.450) zu einer Eindämmung der
zunehmenden Regulierungen und Gesetzesänderungen gescheitert waren, hatte ein
Postulat von Andrea Caroni (fdp, AR), das nach dem Wechsel des Ausserrhoder FDP-
Politikers in den Ständerat von seinem Parteikollegen Beat Walti (fdp, ZH) übernommen
worden war, in der Frühjahrssession 2017 mehr Erfolg. Ähnlich wie die Schuldenbremse
soll eine Regulierungsbremse ein verbindliches Maximum an Regulierung festlegen. Mit
dem «one in, one out»-Prinzip müsste aufgrund dieser Regelung für jede neue
Regulierung eine alte gestrichen werden. Caroni machte in seinem Vorstoss darauf
aufmerksam, dass die Systematische Rechtssammlung zwischen 2004 und 2014 um
rund 12'000 Seiten zugenommen habe und wies darauf hin, dass die Schweiz im
Weltbank-Indikator «Ease of Doing Business» nur noch auf Rang 29 liege. Bundesrat
Johann Schneider-Ammann machte erfolglos darauf aufmerksam, dass der Bundesrat
einen ähnlichen Auftrag bereits mit der Motion Vogler (csp, OW) und der Motion der
FDP-Liberalen Fraktion erhalten habe. Der Nationalrat erteilte der Regierung mit der
Annahme des Postulats (132 zu 59 Stimmen) einen weiteren Auftrag, sich um
Regulierungs- und Bürokratieabbau zu kümmern. 77

POSTULAT
DATE: 16.03.2017
MARC BÜHLMANN

Die zwölfte Bundesratssitzung extra muros fand Ende März 2017 in Solothurn statt.
Erneut sollte mit der aussergewöhnlichen Mittwochssitzung die Verbundenheit der
Exekutive mit den Regionen der Schweiz zum Ausdruck gebracht werden. Im
Vordergrund stand denn auch der Kontakt mit der Bevölkerung. Nach Abschluss der
Sitzung trafen sich die Magistratinnen und Magistraten, begleitet von der Solothurner
Kantonsregierung, im Herzen der Altstadt zu einem Apéro mit den Bürgerinnen und
Bürgern. Es sei ein grosses Privileg, dass sich der Bundesrat ungezwungen, ohne
Grossaufgebot der Polizei und ohne Angst haben zu müssen mit der Bevölkerung treffen
dürfe. Mit Blick auf die Welt sei dies nicht selbstverständlich, hielt Bundespräsidentin
Doris Leuthard fest. Die Landesmütter und -väter wurden im Bad in der Menge in
zahlreiche Gespräche verwickelt und wurden auf ebensovielen Selfies verewigt. 78

DÉBAT PUBLIC
DATE: 29.03.2017
MARC BÜHLMANN

Im Geschäftsbericht des Bundesrates gibt die Regierung seit 1996 jährlich Auskunft
über ihre Geschäftsführung, die zudem mit den Jahres- und Legislaturzielen
abgeglichen wird, um einen Soll-Ist-Vergleich und ein Controlling der Exekutive und der
Verwaltung zu ermöglichen. Der Bericht 2016 beschrieb das erste Jahr der 50.
Legislatur (2015-2019), die entlang von drei Leitlinien geplant worden war: Die
nachhaltige Sicherung des Wohlstandes in der Schweiz, die Förderung des nationalen
Zusammenhaltes und die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit sowie die Sorge
um Sicherheit und das Handeln als verlässliche Partnerin in der Welt. Diese Leitlinien
sollen mit unterschiedlichen Jahreszielen erreicht werden. Von den 16 für das Jahr
2016 geplanten Zielen waren lauf Bericht drei vollständig, vier überwiegend und neun
teilweise erreicht worden. Zu den lediglich teilweise realisierten Zielen gehörten etwa
die Erneuerung und Entwicklung der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zur
EU, die nachhaltige Energieversorgung oder die Reformen und nachhaltige Finanzierung
der Sozialwerke. 
In den Räten berichteten die verschiedenen Sprecher der Aufsichtskommissionen über
ihre Eindrücke, die mehrheitlich positiv waren. Im Ständerat gab allerdings das
Verhältnis zwischen der Verwaltung und der Finanzkommission zu reden. Ein Anlass für
das laut Joachim Eder (fdp, ZG) „etwas gereizte" Verhältnis war wohl der Bericht der
EFK kurz vor der Abstimmung zur Unternehmenssteuerreform III, der gerügt hatte, dass
die Folgen von Finanzerlassen nicht immer genügend abgeschätzt würden. Eder zitierte
auch aus einer Rede von Bundeskanzler Thurnherr, die dieser unter dem Titel „Die
Aufsicht aus der Sicht eines Beaufsichtigten, am Beispiel der Bundesverwaltung" vor
der Schweizerischen Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften gehalten und darin
vor zu viel Aufsicht gewarnte hatte. Eder wies darauf hin, dass nach Nachfrage beim
Direktor der Eidgenössischen Finanzkontrolle, Michel Huissoud, die Kommunikation gut
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sei und man eine Empfehlung der EFK nicht als Befehl auffassen solle. Auch
Bundesrätin Doris Leuthard kritisierte die „intensive Kommunikationstätigkeit, welche
die Eidgenössische Finanzkontrolle ab und zu entfaltet, [als] nicht hilfreich", hob aber
auch die gute Zusammenarbeit zwischen allen Amtsstellen hervor. Sie dankte für die
positiven Berichte und zeigte sich insbesondere auch mit Blick auf andere Länder
erfreut darüber, dass die Schweiz auf einem soliden, stabilen und sicheren Niveau
funktioniere und sich stetig optimiere. Im Nationalrat lobte Leuthard die Umsetzung
der Masseneinwanderungsinitiative als gangbaren Weg, der die Beziehungen zur EU
wieder etwas einfacher machen werde. Zudem wünscht sie sich, dass grundlegende
Reformen im Gesundheitswesen angegangen werden. Die grosse Kammer nahm den
Bericht stillschweigend zur Kenntnis und beide Räte gaben in der Sommersession
Zustimmung zum Bundesbeschluss über die Geschäftsführung. 79

Auch 2017 trafen sich die Präsidentinnen und Präsidenten der Bundesratsparteien und
deren Fraktionen viermal im Rahmen der von-Wattenwyl-Gespräche mit den
Bundesrätinnen und Bundesräten, um strategische Gespräche zu führen. 
Die Einschätzung der aktuellen aussen- und sicherheitspolitischen Lage war
Hauptdiskussionspunkt Anfang Februar. Übereinstimmung bestand bei allen
Akteurinnen und Akteuren darin, dass die Schweiz ihre Interessen auch zu Zeiten von
Cyberkriminalität, Terrorismus und Falschinformationen wahren müsse. Über die
Bedeutung der anstehenden Abstimmung zur Unternehmenssteuerreform III herrschte
jedoch keine Einigkeit. 
Mitte Mai stand der Brexit im Fokus der Gespräche, wobei auch die Fortschritte beim
Rahmenabkommen mit der EU diskutiert wurden. Hierbei betonten die Parteien, dass
nicht nur die Aussen-, sondern auch die Innenpolitik beachtet werden müsse. 
Die Gesundheits- und erneut die Europapolitik waren die Traktanden für die Gespräche
Anfang September. Ein gut zugängliches und tragbares Gesundheitswesen stelle
innerhalb der Legislaturziele 2015-2019 ein Hauptziel des Bundesrates dar, wie dies in
der Strategie Gesundheit 2020 dargelegt werde. Betreffend Informationen zu den
Verhandlungen mit der EU über die institutionellen Fragen vertröstete der Bundesrat
die Parteien auf den Herbst; geplant sei aber ein Treffen von Doris Leuthard mit EU-
Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. 
Nicht wie im Vorjahr festgelegt an der dritten Sitzung, dafür bei den Gesprächen Mitte
November, die als Klausur organisiert wurden, nahm der Bundesrat in corpore teil.
Hauptgegenstand war freilich, wie im Vorjahr vereinbart, die Präsentation der
Jahresziele 2018. Darüber hinaus äusserte die Regierung ihre Sorge zur Gewaltenteilung
zwischen Exekutive und Legislative, die sie momentan durch das diskutierte
Verordnungsveto in Gefahr sehe. Bezüglich der EU erklärte Neo-Aussenminister Ignazio
Cassis, dass man im Rahmen eines weiteren Treffens mit Juncker im November die
nächsten Schritte in den verschiedenen Bereichen der Zusammenarbeit zwischen der
Schweiz und der EU definieren wolle. 80

AUTRE
DATE: 31.12.2017
MARC BÜHLMANN

Er könne nicht nachvollziehen, weshalb man in Parallelität zu einem bereits wirkenden
ersten gleich auch noch einen zweiten Apparat initiieren wolle, der sich zum gleichen
Thema an die Arbeit mache, sagte Bundesrat Johann Schneider-Ammann im Rahmen
der nationalrätlichen Debatte zur Motion Martullo-Blocher (svp, GR). Die Verwaltung
komme nicht mehr «aus dem Berichteschreiben heraus» und sei bereits daran, das
Postulat Caroni (fdp, AR) umzusetzen, das einen Rapport über eine mögliche
Regulierungsbremse fordert. Die Reduktion der Bürokratie stehe beim Bundesrat ganz
zuoberst auf der Agenda, aber man solle doch jetzt zuerst einmal diesen Bericht
abwarten, bevor entschieden werde, ob weitere politische Arbeit nötig sei.  
Konkret forderte die Motion Martullo-Blocher, der «Regulierungsflut» mit dem Prinzip
von «one in, two out» zu begegnen, also für jeden neuen Bundeserlass bisherige
Erlasse mit doppelt so hohen Regulierungsfolgekosten aufzuheben. Mit ihrem ersten
Vorstoss als Nationalrätin appellierte die Vertreterin des Kantons Graubünden an die
bürgerlichen Kräfte, die sich explizit für Deregulierung einsetzen würden. Einem Teil
dieser bürgerlichen Kräfte – die grosse Mehrheit der CVP- und der BDP- und eine
knappe Mehrheit der FDP-Fraktion stimmten gegen den Vorstoss – schienen die
Bedenken des Wirtschaftsministers allerdings näher zu liegen. Insgesamt wurde die
Motion mit 107 zu 81 Stimmen (bei einer Enthaltung) abgelehnt. 81
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Ende März 2018 war St. Gallen Schauplatz der 13. Bundesratssitzung extra muros.
Bundespräsident Berset selber soll sich für die Stadt in der Ostschweiz stark gemacht
haben, nachdem die Landesregierung bereits 2015 eine entsprechende Einladung
erhalten habe. Nach der regulären Sitzung fanden sich die Magistratinnen und
Magistraten zu einem öffentlichen Apéro ein, das aufgrund des schlechten Wetters
nicht auf dem Klosterplatz, sondern im Pfalzkeller stattfand, und tauschten sich dort
mit der Bevölkerung aus. Rund 800 Personen feierten «den Bundesrat wie ein
Fussballteam» – so titelte das St.Galler Tagblatt. Mit einem Mittagessen zusammen mit
der kantonalen Regierung wurde der Ausflug beendet. 82

DÉBAT PUBLIC
DATE: 28.03.2018
MARC BÜHLMANN

Die für die Sommersession 2018 vorgesehene Beratung des Geschäftsberichtes des
Bundesrats wurde vertagt. In diesem Bericht, der jeweils im Februar eines Jahres
vorliegt, legt die Regierung Rechenschaft über getroffene Massnahmen des Vorjahres
ab. Die Geschäftsprüfungskommissionen haben diesen Rechenschaftsbericht
anschliessend zu beraten und einen Antrag hinsichtlich Genehmigung zu stellen.
Courant normal ist, dass der Bericht in der Sommersession von beiden Kammern zur
Kenntnis genommen wird. Im Rahmen der Beratung des Geschäftsberichtes betrachten
die GPK beider Räte jeweils auch die Berichte zu den verschiedenen
Bundesunternehmen und untersuchen, inwieweit die strategischen Ziele dort erreicht
worden sind. 
Ein entsprechender Jahresbericht 2017 lag nun aber für die Post noch nicht vor, da die
aufgedeckte gesetzwidrige Buchungspraxis bei der PostAuto Schweiz AG
(Postautoskandal) Mehrinformationen bedingte, die dem Bundesrat noch nicht
vorgelegen hatten, als er seinen Geschäftsbericht im Februar abgeschlossen hatte. Die
GPK-NR und die GPK-SR beschlossen an einer gemeinsamen Sitzung Mitte Mai, dass
diese zusätzlichen Informationen für eine Gesamtbeurteilung des bundesrätlichen
Geschäftsberichtes aber notwendig seien. Den Antrag bezüglich der Genehmigung des
gesamten Geschäftsberichtes wollten die GPK erst beschliessen, wenn sie auch über
diese neuen Informationen verfügen. Man sei aber zuversichtlich, dass dies bis zur
Herbstsession möglich sei, so dass die Räte im Herbst über den Bericht beraten
könnten, erklärten die GPK in ihrer Medienmitteilung. 83

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 17.05.2018
MARC BÜHLMANN

Ende Mai legte die SPK-NR ihren Entwurf für eine Neuorganisation der
Legislaturplanung vor, der die Anliegen von drei parlamentarischen Initiativen aufnahm:
Zwei davon forderten, dass die Legislaturplanung nur noch als Bericht vorgelegt und
vom Parlament zur Kenntnis genommen wird (Pa.Iv. 16.402 und Pa.Iv. 16.425) und eine
dritte wollte, dass hängige Vorlagen Bestandteil der Legislaturplanung werden (Pa. Iv.
16.426). Mehr oder weniger einig war man sich in der Kommission darüber, dass die
momentane Situation, in der die Legislaturplanung als einfacher Bundesbeschluss
beraten wird und Veränderungen daran beschlossen werden können, zeitaufwändig und
ineffizient sei. Allerdings – so hielt die SPK-NR in ihrem Entwurf fest – wolle man das
Heft auch nicht ganz aus der Hand geben und weiterhin Planungsaufträge erteilen
können, wofür das Parlament auch von der Verfassung beauftragt werde. Es gehe also
primär um eine Vereinfachung des Verfahrens. Diese soll dadurch erreicht werden, dass
die Legislaturplanung künftig nur noch zur Kenntnisnahme vorgelegt wird, wobei diese
Kenntnisnahme formal ein einfacher Bundesbeschluss bleibt. Beraten werden
allerdings dann nur noch jene Teile der Planung, die von Kommissionsmehrheiten und
-minderheiten zur Änderung beantragt werden. Dieses Vorgehen entspreche
demjenigen bei der Behandlung des Finanzplans, das sich bei den bisher zwei
Anwendungen bewährt habe. Eine Minderheit der SPK-NR hätte sich eine noch
einfachere Lösung gewünscht, indem der Bericht zur Legislaturplanung nur noch zur
Kenntnisnahme vorgelegt wird. 84

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 24.05.2018
MARC BÜHLMANN

Fast drei Jahre nach der Überweisung der Motionen der beiden GPK (GPK-SR: Mo.
15.3006; GPK-NR: Mo. 15.3005) die eine bessere Protokollführung im Bundesrat
verlangten, beantragte Letzterer die Abschreibung der beiden Vorstösse. Er erachte sie
als erfüllt, weil er in einer Anpassung der Organisationsverordnung für den Bundesrat
einen Passus eingebaut habe, der es ihm erlaube, Tonaufnahmen oder die Erstellung
eines Wortprotokolls durch die Vizekanzlerin oder den Vizekanzler anzuordnen. Dies
schien den beiden Räten in der Tat zu genügen, hiessen sie doch durch Annahme des
Berichts des Bundesrats über Motionen und Postulate der gesetzgebenden Räte im
Jahre 2017 den bundesrätlichen Antrag gut. 85
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Die vertagte Beratung des Geschäftsberichts des Bundesrats 2017 wurde von den
Räten in der Herbstsession 2018 nachgeholt. Die von der GPK beider Räte
eingeforderten zusätzlichen Informationen zum «Fall PostAuto» lägen vor und deshalb
empfehle sie den Räten die Genehmigung des Berichts, so die GPK in einer
Medienmitteilung. Sie werde den Fall allerdings weiter beobachten und Bericht
erstatten. Zudem habe sie den Bundesrat gebeten, den Fall im Geschäftsbericht 2018
genauer zu erörtern.
In der Ratsdebatte informierten die verschiedenen Kommissions- und
Subkommissionsvertretungen über die wichtigsten Punkte. Bundespräsident Alain
Berset im Nationalrat und Finanzminister Ueli Maurer im Ständerat erinnerten an die
drei Leitlinien, an denen sich der Bericht und die Tätigkeiten des Bundesrats
orientierten: Die nachhaltige Sicherung des Wohlstands, die Förderung des nationalen
Zusammenhalts sowie ein Auftreten als verlässliche internationale Partnerin. Diese drei
Leitlinien werden mit 17 definierten Zielen verfolgt, deren Erreichungsgrad mit
verschiedenen Indikatoren gemessen und jährlich im Bericht ausgewiesen wird. Beide
Bundesräte dankten der GPK und hoben nicht ohne Stolz das bisher Erreichte hervor:
So habe man mit 41 Staaten die Einführung des automatischen Informationsaustauschs
über Finanzkonten geregelt, die Totalrevision des CO2-Gesetzes entworfen, die
Weiterentwicklung der IV und die Totalrevision des Bundesgesetzes über genetische
Untersuchungen beim Menschen vorangetrieben, einen nationalen Aktionsplan zur
Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus
verabschiedet und Grundsatzentscheide zum Kampfflugzeugkauf gefällt. Zudem gingen
sie auf einzelne Punkte ein, die nicht ganz zufriedenstellend seien, so etwa die
abgelehnte Unternehmenssteuerreform, der Fall der Postauto AG, der Cyberangriff auf
die Ruag oder die stockenden Verhandlungen zum Rahmenabkommen mit der EU. In
beiden Kammern wurde der Bundesbeschluss über den Geschäftsbericht des
Bundesrates für das Jahr 2017 stillschweigend angenommen. 86

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 27.09.2018
MARC BÜHLMANN

Auch 2018 trafen sich die Partei- und Fraktionsspitzen der Regierungsparteien mit
Vertretungen der Landesregierung zu den Von-Wattenwyl-Gesprächen. Die Gespräche
finden seit Jahren jeweils vor den Parlamentsessionen statt und sollen informelle
Diskussionen zu wichtigen aktuellen politischen Themen erlauben.
Anfang Februar tauschten sich die Präsidien der Regierungsparteien mit dem
Bundespräsidenten Alain Berset, mit Bundesrätin Doris Leuthard und Bundesrat Ignazio
Cassis sowie Bundeskanzler Walter Thurnherr über den Strommarkt und die
Europapolitik aus. Im Zentrum der Diskussion standen dabei die im Rahmen der
Revision des Stromversorgungsgesetzes anvisierte Planung der Versorgungssicherheit
mit Strom sowie die geplanten Schritte zu den Beziehungen mit der EU. Intensive
Debatten habe es zur Frage der dynamischen Rechtsübernahme bei einem allfälligen
Rahmenabkommen gegeben, liess sich der Medienmitteilung entnehmen. 
Bei den Gesprächen vor der Frühlingsession wurde der Bundespräsident von Bundesrat
Ueli Maurer und erneut vom Bundeskanzler begleitet. Thema war die Nationale Strategie
zum Schutz der Schweiz vor Cyber-Risiken (NCS), deren Verantwortung beim EFD lag.
Die Gesprächsteilnehmenden waren sich einig, dass es hier Zusammenarbeit zwischen
allen Departementen und in den Bereichen Cyber-Sicherheit, Cyber-Strafverfolgung
und Cyber-Defense brauche. Erneut wurde zudem über die Beziehungen zur EU
diskutiert. Die Regierung präsentierte die umstrittene Schiedsgerichtslösung zur
Streitbeilegung und bekräftigte ihren Willen, die flankierenden Massnahmen zur
Personenfreizügigkeit aufrecht erhalten zu wollen. Der Bundesrat informierte zudem
über den Stand der Agrarpolitik 2022 (AP22+). Der dafür verantwortliche Bundesrat,
Johann Schneider-Ammann war nicht anwesend, weil er auf einer Reise in die
Mercosur-Staaten war. 
Ende August fanden die Gespräche – wie einmal pro Jahr üblich – in Form einer Klausur
statt. Der Bundesrat trat in corpore an und die einzelnen Magistratinnen und
Magistraten stellten die Schwerpunkte ihrer Departemente und die Jahresziele 2019
vor. Auch in Klausur waren die Verhandlungen über ein institutionelles Abkommen mit
der EU wichtiges Diskussionsthema.
Dies galt auch für die Gespräche vom 9. November. Erneut war deshalb neben
Bundespräsident Alain Berset und Bundeskanzler Walter Thurnherr auch
Aussenminister Ignazio Cassis anwesend, begleitet von Johann Schneider-Ammann, der
über die Herausforderungen der Aussenhandelspolitik etwa auch aufgrund der
Neuorientierung der Handelspolitik der USA berichtete. Beim Rahmenabkommen
betonten alle Parteien, dass die roten Linien eingehalten werden müssten. Auch der
Migrationspakt war Gegenstand der Gespräche. 

Ende September 2018 hatte Nationalrätin Sibel Arslan (basta, BS) eine Interpellation
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eingereicht (Ip. 18.3953), mit der sie anfragte, weshalb die Nicht-Regierungsparteien
(GP, GLP, BDP), die immerhin rund 16 Prozent der Wählerinnen und Wähler vertreten,
nicht zu den Gespräche eingeladen werden. Der Bundesrat schaffe hier eine
Zweiklassengesellschaft und überdies hätten die Gespräche keine rechtliche Grundlage.
In seiner Antwort – kurz nach den letzten von-Wattenwyl-Gesprächen vom 9. November
– machte der Bundesrat deutlich, dass für ihn der Austausch mit allen Parteien von
Bedeutung sei, dass es aber für die Regierungsparteien und ihre Bundesrätinnen und
Bundesräte die Möglichkeit für einen vertieften Dialog geben müsse, um politische
Spielräume ausloten zu können. Die nicht an den Gesprächen beteiligten Fraktionen
werden nachträglich mit den Unterlagen für die Gespräche bedient. 87

Ende 2018 lag der Bericht zur Erfüllung des Postulats Caroni (fdp, AR), übernommen von
Beat Walti (fdp, ZH), zur Einführung einer Regulierungsbremse vor. Der Bericht zeigte
verschiedene Methoden auf, mit denen das Regulierungswachstum gebremst werden
könnte. Unterschieden werden Budgetregeln, die mit Kostenbudgets für neue
Regulierungen arbeiten (z.B. Budgetziele, «One in, one out»-Regel), Regeln im
Gesetzgebungsprozess, die mit institutionellen Hürden Regulierungen einschränken
sollen (z.B. qualifizierte Mehrheiten oder Sunset-Klauseln), sowie
Transparenzinstrumente, mit denen evaluiert wird, was bei bestehenden Regulierungen
verbessert werden könnte (z.B. ex-ante Folgen und Kostenabschätzungen oder ex-post
Evaluationen). Eine Bedingung für die Einführung einer Methode sei die Quantifizierung
und die systematische Erfassung von Kosten und Nutzen von Regulierungen, was – so
der Bericht warnend – nicht nur methodisch schwierig, sondern auch aufwändig sei.
Jedes Modell habe seine Vor- und Nachteile, aber je strikter und mechanischer es
umgesetzt werde, desto schwerer abschätzbar seien Nebenwirkungen, mit der die
Effizienz neuer Regulierungen etwa aufgrund von Ausweichreaktionen (z.B. könnten
kostenintensive Regulierungen als Verordnung statt als Gesetz umgesetzt werden)
eingeschränkt werde. Der Bericht kam zum Schluss, dass die Einführung von
Regulierungsbremsen tiefgreifende Folgen für den Gesetzgebungsprozess und gar für
das staatspolitische Gefüge der Schweiz haben könnte. Zudem sei die Effizienz solcher
Instrumente immer auch abhängig von der Disziplin von Parlament und Bundesrat
selber, weil wirksame Durchsetzungsmechanismen kaum vorstellbar seien. 
In seinem Fazit betonte der Bundesrat, dass Regulierungen zwar immer Kosten
verursachten (z.B. für einzelne Unternehmen), aber eben auch Nutzen brächten (z.B. für
die Gesamtbevölkerung). Ein starrer Kostenfokus sei nicht zweckmässig. Allerdings
erachte er eine bessere Transparenz durch systematischere Evaluationen als sinnvoll. 88

RAPPORT
DATE: 07.12.2018
MARC BÜHLMANN

Die Doppelvakanz bei den Bundesratsersatzwahlen 2018 liess auch Spekulationen um
eine neue Verteilung der Departemente ins Kraut schiessen. «Bundesratskrimi, zweiter
Teil», wurden die Diskussionen um eine mögliche sogenannte grosse Rochade etwa in
der Aargauer Zeitung betitelt. «Der wirkliche Krimi folgt erst», stimmte auch die NZZ in
die Spektakularisierung der Departementsverteilung ein. Vor acht Jahren kam es
letztmals dazu, dass gleich vier Departemente nach einer Bundesratsersatzwahl die
Chefinnen und Chefs wechselten. Aufgrund der Rücktritte von Doris Leuthard und
Johann Schneider-Ammann wurden aktuell das UVEK und das WBF frei. Spekuliert
wurde, ob Alain Berset das EDI abgeben wolle. Es wurde ihm in den Medien nachgesagt,
dass er schon bei den Ersatzwahlen 2017 gerne ins EDA gewechselt wäre, ihm das
damals, kurz vor der Abstimmung über die Reform der Altersvorsorge 2020, aber als
Fahnenflucht ausgelegt worden wäre. Dieses Mal, und vor allem nach der Niederlage der
Reform an der Urne, würde ein Wechsel mehr Sinn machen – so die Medien. Allerdings
würde es dem amtierenden Aussenminister Ignazio Cassis, der als Bersets Nachfolger
beim EDI gehandelt wurde, wohl als Schwäche ausgelegt, wenn er das EDA bereits nach
einem Jahr und einem schwierigen Start vor allem im Europa-Dossier schon wieder
abgeben würde. Alain Berset wurden in den Medien deshalb auch Präferenzen für das
EFD nachgesagt. Dieses wurde allerdings seit den Gesamterneuerungswahlen 2015 von
Ueli Maurer geführt, der damals vom VBS als erster SVP-Magistrat ins EFD gewechselt
war und sich mit den Finanzen sehr wohl zu fühlen schien. Das EFD würde also wohl nur
frei, wenn Ueli Maurer zurücktreten würde, war man sich in der Presse einig. Die Frage
war, ob sich Alain Berset auch für das WBF oder das UVEK würde erwärmen können.
Letzteres schien Simonetta Sommaruga zu reizen. Sie war bei der erwähnten letzten
grossen Rochade und ihrer Wahl 2010 wohl eher gegen ihren Willen dem EJPD zugeteilt
worden. Als ehemalige Konsumentenschützerin würde sie aber eher ins WBF passen,
wobei die bürgerlichen Parteien aber wohl keine Genossin im Wirtschaftsdepartement
wollten – so die Medien damals und heute. Sie habe wohl eher ein Auge auf das UVEK

ACTE ADMINISTRATIF
DATE: 10.12.2018
MARC BÜHLMANN

01.01.89 - 01.01.19 29ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



geworfen, was wohl auch ganz nach dem Geschmack der SP wäre, urteilte etwa die
Aargauer Zeitung. Nach zwei Legislaturen sei der Zeitpunkt für einen Wechsel ideal,
befand die Basler Zeitung. Ein offenes Geheimnis war, dass Guy Parmelin nach drei
Jahren das VBS abgeben wollte, in dem er einige Male «kläglich aufgelaufen» sei
(Aargauer Zeitung). Im WBF oder seinem erklärten Wunschdepartement, dem EDI,
würde er sich wohler fühlen, so die Medien, obwohl ihm das «Verlassen einer
Baustelle», wie sich Isidor Baumann (cvp, UR) zu Wort meldete, wohl übel genommen
würde. Er solle zuerst Nägel mit Köpfen machen, wurde auch im St. Galler Tagblatt
gefordert. Würde Parmelins Wechselgelüsten nachgegeben, würde dies wohl aber auch
bedeuten, dass zum ersten Mal eine Frau – die neu gewählten Karin Keller-Sutter oder
Viola Amherd – Chefin des VBS werden würde. Der «Blick» forderte, dass Karin Keller-
Sutter im VBS aufräumen solle. Da es der Wirtschaft gut gehe, spiele es keine Rolle, wer
gerade Wirtschaftsminister sei. Parmelin könne sich als Winzer im WBF mit den Bauern
herumschlagen. Die Ausgangslage berge auf jeden Fall Konfliktpotenzial, prognostizierte
die Aargauer Zeitung. 

In der Tat dauerte der «valse à plusieurs temps», wie der Quotidien Jurassien die
Verhandlungen um die Besetzung der Departemente nannte, ungewöhnlich lange. Die
Leitung der Diskussionen um die Departementsverteilung oblag dem amtierenden
Bundespräsidenten Alain Berset. Er sprach nach der ersten Bundesratssitzung, nach
der in der Regel die Verteilung bereits bekannt gegeben wird, von einer «ersten
Diskussion», die in der darauffolgenden Woche weitergeführt werde. Berset wolle wohl
den Fehler von 2010 nicht wiederholen, wo die Departementsverteilung zu einem
grossen Krach auch zwischen den Parteien geführt hatte. Zwar kann das
Bundesratskollegium per Mehrheitsentscheid beschliessen, wer welchem Departement
vorstehen soll, dies wollte Berset aber augenscheinlich vermeiden. Der Noch-
Nichtentscheid liess die Medien spekulieren, dass wohl mehrere Bundesratsmitglieder
auf das gleiche Departement (WBF) schielten und «niemand scharf auf das VBS» sei, so
die Aargauer Zeitung. Der Blick wusste von einem «überraschend heftigen Streit» in
dieser ersten Sitzung zu berichten, weil die beiden Neuen selbstbewusst ihre
Ansprüche angemeldet hätten. Übers Wochenende wurden die Spekulationen weiter
angeheizt: Die SVP liess laut Tages-Anzeiger verlauten, dass nach 23 Jahren, in der das
VBS ununterbrochen von der SVP geführt worden sei, eine andere Partei an der Reihe
sei. Die FDP argumentierte, dass sie schon das wenig einflussreiche EDA habe und nicht
auch noch das VBS haben wolle – so der Tages-Anzeiger weiter. Zudem prognostizierte
er, dass das «SVP-/FDP-Powerplay» dazu führen dürfte, dass Viola Amherd wohl ins
unbeliebte VBS versetzt würde. 

Am Montag gab der Bundesrat dann eine grosse Rochade bekannt. Simonetta
Sommaruga wechselte ins UVEK und Guy Parmelin ins WBF. Karin Keller-Sutter
übernahm das EJPD und Viola Amherd wurde «erste Frau an der VBS-Spitze» (NZZ).
Nach acht Jahren im EJPD sei der richtige Zeitpunkt gekommen, in einem anderen
Bereich noch einmal etwas zu bewegen, begründete Simonetta Sommaruga ihren
Wechsel. Das VBS gehöre nicht einer einzigen Partei, gab Guy Parmelin den Medien
bekannt, er sei zudem nicht der erste Bundesrat, der vor Vollendung des vierten
Amtsjahres sein Amt wechsle. Über die Verteilung des VBS und des EJPD wurde laut
Bundesratssprecher im Gremium abgestimmt, da beide Neo-Bundesrätinnen das
Justiz- und Polizeidepartement präferiert hätten. 

In den Medien wurde die Rochade als «misslungener Neustart» (NZZ) beurteilt und als
«schwarzer Tag für die Mitte». Die SP und die SVP verfügten nun über
Schlüsseldepartemente, während FDP und CVP mit dem VBS und dem EJPD Vorlieb
nehmen müssten – so etwa das St. Galler Tagblatt. Es sei ein «merkwürdiger Bundesrat»
(Aargauer Zeitung) und eine Rochade, die nicht überzeuge (Tages-Anzeiger), da zwar
Konkordanz gepredigt werde, aber schon beim ersten wichtigen Entscheid keine
konsensuale Lösung gefunden worden sei. Kritisiert wurde insbesondere Guy Parmelin,
der «einer der Hauptverursacher der Missstimmung» sei (Blick) und dem
«Fahnenflucht» (Tages-Anzeiger) vorgeworfen wurde. Dass ein SVP-Mann mit den
Gewerkschaften einen Kompromiss bei den flankierenden Massnahmen suche, werde
wohl schwierig – so die Aargauer Zeitung. Auch der Konflikt zwischen Agrar- und
Exportwirtschaft, zwischen Protektionismus und Freihandel, der das WBF präge, werde
wohl kaum von einem «ehemaligen Weinbauern» (NZZ) gelöst werden können. In der
FDP war der Unmut gross, dass man das wichtige Wirtschaftsdepartement an die SVP
abgeben musste. Allerdings wurde auch die erste Verteidigungsministerin gefeiert. Es
sei eine Chance dafür, dass das VBS nun im 21. Jahrhundert ankomme, gab etwa CVP-
Parteipräsident Gerhard Pfister (cvp, ZG) den Medien zu Protokoll. Überdies werde die
Departementsverteilung wohl überschätzt: «Wer welches Departement führt,
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interessiert nebst den Politikern nur die Journalisten». 89

Organisation de l’administration fédérale

In der Frühlingsession nahmen die beiden Kammern vom Jahresbericht der GPK und
der GPDel Kenntnis, mit dem die Geschäftsprüfungskommissionen (GPK) sowie die
Geschäftsprüfungsdelegationen (GPDel) des Nationalrats und des Ständerats
Rechenschaft über ihre Tätigkeiten im Jahr 2014 ablegen. Die GPK haben die Aufgabe,
die Oberaufsicht über Bundesrat, Bundesverwaltung, Bundeskanzlei, Gerichte und
Bundesanwaltschaft auszuüben. Überprüft werden soll dabei Rechtmässigkeit,
Zweckmässigkeit und Wirksamkeit von Verwaltungshandeln. Mit zahlreichen
Subkommissionen werden verschiedene Bereiche evaluiert, Empfehlungen abgegeben
und die Umsetzungen dieser Empfehlungen nachkontrolliert. Die wichtigste mit
Vorstössen verbundene Untersuchung der GPK im 2014 betraf das Beschaffungswesen
(inkl. der Untersuchung des Informatikprojektes Insieme), wobei in diesem
Zusammenhang auch die Protokollführung im Bundesrat gerügt wurde. In beiden
Kammern kurz diskutiert wurde zudem die Personalplanung, inklusive dem Beizug
externer Mitarbeiter. Ins Visier geriet dabei das Bundesamt für Energie, das zahlreiche
Aufträge unter der Hand vergeben haben soll. 90

RAPPORT
DATE: 11.03.2015
MARC BÜHLMANN

Der Jahresbericht der Geschäftsprüfungskommissionen und der
Geschäftsprüfungsdelegation der eidgenössischen Räte (Jahresbericht GPK und
GPDel) gibt jeweils Auskunft über die von den Aufsichtskommissionen in einem Jahr
getätigten Kontrollen, deren Ergebnisse und daraus abgeleiteten Empfehlungen. Wie in
ihrem Jahresprogramm 2015 beschlossen, hatte sich die GPK 2015 auf die elektronische
Auszählung von Stimmen, die Auswirkungen der Freihandelsabkommen und die
Verwendung unterschiedlicher Bevölkerungsszenarien fokussiert. Aufgrund
verschiedener Ungereimtheiten im Beschaffungswesen (erwähnt wurden die Vorfälle im
SECO und im ASTRA), nahm die GPK-SR zudem eine Nachkontrolle in der Verwaltung
vor. Mit Nachkontrollen soll insbesondere untersucht werden, ob die jeweils von der
GPK abgegebenen Empfehlungen auch umgesetzt werden. 
Zahlreiche weitere Kontrollen wurden im Jahresbericht beschrieben, so etwa die
Protokollführung des Bundesrates, die Wahl des obersten Kaders durch den Bundesrat,
die Probleme mit der Anstellung externer Mitarbeiter und dem Beibezug externer
Experten oder die Cyber-Abwehr des Bundes. Auch der Bericht zu "Insieme" fand noch
einmal Eingang in die GPK-Berichterstattung. Man habe festgestellt, dass die
Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden verbessert und die GPK gestärkt werden
müssten. 
In der Ständeratsdebatte wies der GPK-Kommissionspräsident Hans Stöckli (sp, BE)
darauf hin, dass man zwar vieles entdeckt habe, was nicht funktioniere, zugleich habe
man aber auch feststellen können, dass die Verwaltung sehr gut sei und eine insgesamt
sehr gute Arbeit leiste. Damit dies weiter der Fall sein könne, müsse sie gestärkt
werden. Auch im Nationalrat beschränkte sich die Debatte auf die Rapporte der
verschiedenen Kommissionssprecher. Alfred Heer (svp, ZH) forderte seine
Ratskolleginnen und -kollegen auf, sich bei der GPK zu melden, wenn sie Hinweise auf
unrechtmässiges Verhalten in der Verwaltung erhielten, Ida Glanzmann (cvp, LU) sprach
von spannenden Tätigkeiten der GPK und Yvonne Feri (sp, AG) bedankte sich bei den
Nationalrätinnen und Nationalräten dafür, dass sie noch da seien, obwohl der GPK-
Bericht nicht so interessant sei. Der Bericht wurde in beiden Kammern zur Kenntnis
genommen. 91

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 10.03.2016
MARC BÜHLMANN

In ihrem Jahresbericht 2016 legten die GPK und die GPDel ihre Tätigkeit im
Berichtsjahr bei ausgewählten Themen dar. Die Aufsichtsbehörden hatten ihr
Augenmerk 2016 schwerpunktmässig auf die Inspektion zur Sistierung der
bodengestützten Luftverteidigung 2020 (BODLUV) gelegt. Der Bericht der Arbeitsgruppe
wurde auf Anfang 2017 erwartet. Darüber hinaus hatten die GPK im Berichtjahr
Rapporte zum Personal im diplomatischen Dienst und zur Qualität der
Verbundpartnerschaft in der Berufsbildung sowie eine Nachkontrolle zum Beizug von
Experten in der Verwaltung vorgelegt. Im vorgelegten Bericht wurden zudem
Untersuchungen beschrieben, die bisher nicht in einem spezifischen Bericht vorlagen.
So etwa die vorgeschlagenen Verbesserungen am Bundesverwaltungsgericht, die
Untersuchung über die Konsequenzen des Cyberangriffs auf die RUAG oder die
Evaluationen zu Auswirkungen von Freihandelsabkommen. Insgesamt hatten sich die

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 26.01.2017
MARC BÜHLMANN
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Mitglieder der GPK im Jahr 2016 laut Bericht zu 16 Plenar- und 60
Subkommissionssitzungen getroffen. Die GPDel hatte 17 Sitzungen durchgeführt. 92

Jeweils zu Beginn eines Jahres – und rechtzeitig auf die Frühjahrssession – legen die
GPK und die GPDel ihren gemeinsamen Jahresbericht vor, in welchem jeweils die
wichtigsten Kontrollen, deren Ergebnisse und daraus abgeleitete Empfehlungen
veröffentlicht werden. Im Berichtsjahr trafen sich die Mitglieder der GPK 85 Mal und
diejenigen der GPDel 12 Mal zu Sitzungen, um ihren Auftrag der Oberaufsicht über
Regierung und Verwaltung wahrzunehmen und zu überprüfen, ob die Bundesbehörden
im Sinne von Verfassung und Gesetz handelten. 
Im Jahresbericht 2017 wurden vor allem jene Untersuchungen beschrieben, zu denen
bisher nur wenig oder keine öffentlichen Informationen vorlagen. Gegenstand des
Berichts waren unter anderem das elektronische Gerichtsdossier, das
Informationssystem Verkehrszulassung (IVZ) des ASTRA oder eine Nachkontrolle des
Behördenverhaltens im Zusammenhang mit dem Rücktritt des ehemaligen
Nationalbankpräsidenten Philipp Hildebrand. Die Einführung eines elektronischen
Gerichtsdossiers gilt als eine der grossen Herausforderungen der kommenden Jahre
und soll eng von der GPK begleitet werden. Auch das Informatikprojekt IVZ gilt als
Schlüsselprojekt und wird deshalb laufend überprüft. Die GPK zeigte sich mit den
Entwicklungen insgesamt zufrieden. Ebenfalls als zufriedenstellend wurde bewertet,
dass der Bundesrat die im Nachgang des Rücktritts von Philipp Hildebrand aufgestellten
Empfehlungen weitestgehend umgesetzt habe. Weiter waren im Bericht erstmals auch
die laufenden Inspektionen aufgeführt, so etwa eine Untersuchung zu den
Bevölkerungsszenarien, zur Öffentlichkeitsarbeit des Bundes oder zu DNA-Analysen in
Strafverfahren. Themen, die 2017 besonders im Fokus standen – die intensiv
untersuchte Problematik bezüglich der Bürgschaften des Bundes für die
Hochseeschifffahrt, die Sistierung von BODLUV oder die Evaluationen der
parlamentarischen Verwaltungskontrolle – wurden im Bericht bewusst nur am Rande
erwähnt. Die Räte nahmen am 6. (Ständerat) bzw. am 7. März (Nationalrat) Kenntnis vom
Bericht. 93

RAPPORT
DATE: 30.01.2018
MARC BÜHLMANN

Organisation du Parlement

Beide Staatspolitischen Kommissionen (SPK-SR und SPK-NR) gaben einer
parlamentarischen Initiative Caroni Folge, die verlangt, dass der Bundesrat in seinen
Botschaften die Achtung des Subsidiaritätsprinzips prüft. Diesem Prinzip, das besagt,
dass auf nationaler Ebene nur Aufgaben übernommen werden, die von den Kantonen
nicht erledigt werden können oder die eine zentralisierte Regelung erfordern, werde zu
wenig Beachtung geschenkt, so Andrea Caroni (fdp, AR). Wenn die Regierung
verpflichtet würde, in ihren Botschaften auszuführen, ob und wie dieses wichtige
Element des Föderalismus beeinträchtigt wird, hätte das Parlament bessere
Entscheidgrundlagen. 
In ihrer Medienmitteilung wies die SPK-SR darauf hin, dass mit der Umsetzung dieser
Idee auch ein Beitrag zur Deregulierung geleistet würde. Sie schlug zudem vor, die
parlamentarische Initiative in die Sammelvorlage zu den Änderungen des
Parlamentsrechts aufzunehmen. 94

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 29.06.2017
MARC BÜHLMANN

Ranglisten haben etwas Eingängiges: Mit ihrer Hilfe lassen sich vermeintliche
Unterschiede fest- und darstellen. So versuchen öfters auch die Medien
Parlamentarierinnen und Parlamentarier einzuordnen und zu vergleichen. 2017
präsentierte die Sonntagszeitung ein Parlamentarierrating, mit welchem der Einfluss
aller Parlamentsmitglieder gemessen werden sollte, und die NZZ wartete mit ihrem
jährlichen Links-Rechts-Rating auf.
Der Einfluss wurde in der Sonntagszeitung anhand der Kommissionszugehörigkeit, der
in den Räten vorgebrachten Voten, der Anzahl erfolgreicher politischer Vorstösse, der
Ämter im Rat und in der Partei, der Medienpräsenz und dem ausserparlamentarischen
Beziehungsnetz gemessen. Zwar wies die Zeitung nicht aus, wie sie diese Elemente
miteinander verknüpfte und gewichtete, die Rangliste diente ihr aber als Grundlage für
immerhin drei ganze Zeitungsseiten. Laut den Berechnungen war SP-Parteipräsident
Christian Levrat (FR) in den Jahren 2015–2017 der einflussreichste Parlamentarier,
gefolgt von Pirmin Bischof (svp, SO) und Gerhard Pfister (cvp, ZG). Die «Flop 15» – so die
Sonntagszeitung – wurden angeführt von Géraldine Marchand-Balet (cvp, VS), Hermann
Hess (fdp, TG) und David Zuberbühler (svp, AR). Die Rangierungen verleiteten die

ÉTUDES / STATISTIQUES
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MARC BÜHLMANN
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Zeitung zu weiteren Analysen: So sei der Einfluss der SVP und der FDP, gemessen am
Anteil Fraktionsangehöriger unter den Top 50, verglichen mit dem Rating 2014
gestiegen und der Einfluss des Kantons Zürich gesunken. Mit einem Vergleich der
Rangliste hinsichtlich Medienpräsenz und dem Gesamtrang konnte die Zeitung zudem
«die grössten Blender» ausmachen. Zwar häufig in den Medien, aber sonst nur wenig
einflussreich waren laut dieser Berechnung etwa Tim Guldimann (sp, ZH), Andreas
Glarner (svp, AG) oder Benoît Genecand (fdp, GE). Einzelne Regionalzeitungen
diskutierten in der Folge «ihre» kantonalen Vertreterinnen und Vertreter. Solche
Ratings seien nicht entscheidend, aber es fühle sich immer gut an, wenn man vorne sei,
beurteilte Christian Levrat die Auswertung.  

Wichtigste Erkenntnis der von der NZZ präsentierten Links-Rechts-Positionierung, die
seit 1999 jährlich auf der Basis von in den Räten durchgeführten Abstimmungen von der
Forschungsstelle Sotomo durchgeführt wird – auch in der NZZ wurde die Methode zur
Messung von Links und Rechts lediglich sehr kryptisch mit den Begriffen «D-Nominate»
und «Alpha-Nominate» angedeutet und dem Hinweis versehen, dass diese Methode für
den amerikanischen Kongress entwickelt worden seien und die ideologische Position
der Abgeordneten messe –, war die zunehmende Fraktionsdisziplin. Der Druck, auf
Fraktionslinie zu stimmen, habe dazu geführt, dass es kaum noch Überlappungen in der
ideologischen Positionierung zwischen den einzelnen Parteien gebe. Vor allem die CVP
– sie variiert auf der Gesamtskala von -10 (links) bis +10 (rechts) zwischen 0.2 (Gerhard
Pfister) und -1.7 (Barbara Schmid-Federer, ZH) – sei wesentlich geschlossener als
früher, als sie noch Fraktionsmitglieder gehabt habe, die sich am rechten Rand bei der
Position von (linken) FDP- und SVP-Mitgliedern befunden und am linken Rand die
«rechten Ausläufer der SP» berührt hätten. Die FDP-Mitglieder, die Positionen
zwischen 0.3 (Christa Markwalder, BE) und 2.4 (Bruno Pezzatti, ZG) einnahmen, sowie
die SVP-Mitglieder (Jean-Pierre Grin, VD: 6.1 bis Erich Hess, BE: 10.0) lagen ziemlich
weit auseinander. Der Median des gesamten Nationalrats verlief genau zwischen der
CVP und der FDP. Auf der Ratslinken gab es mehr ideologische Gemeinsamkeiten: Zwar
war die SP insgesamt etwas linker als die Grünen – die Werte variierten bei den
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zwischen -8.2 (Chantal Galladé, ZH) und
-9.9 (Silvia Schenker, BS) und bei den Grünen zwischen -9.4 (Lisa Mazzone, GE) und -7.8
(Bastien Girod, ZH) –, aber die Durchmischung war wesentlich stärker als im Block der
Bürgerlichen. Die grösste Geschlossenheit wies die GLP auf, bei der sich Kathrin
Bertschy (BE) und Tiana Angelina Moser (ZH) mit einem Wert von -3.0 ideologisch nur
marginal von Martin Bäumle (ZH, -2.7) entfernt positionierten. Die BDP wies mehr
Varianz auf: Sowohl Rosmarie Quadranti (ZH, -1.6) als auch Hans Grunder (BE, -0.2)
fanden sich ideologisch leicht links der Mitte. Interessant war, dass sich die
Kleinstparteien am Rand ihrer Fraktionen ansiedelten. Sowohl die Lega und das MCG
bei der SVP-Fraktion, als auch die EVP bei der CVP-Fraktion wiesen im Rating
ideologische Differenzen zu ihrer Fraktion auf. 
Im Ständerat waren zwar die verschiedenen Parteien ebenfalls voneinander getrennt, es
kam aber zwischen CVP und FDP zu Überlappungen und die Gesamtvarianz der
Positionen in der kleinen Kammer war geringer. Sie reichte von Liliane Maury Pasquier
(sp, GE; -8.3) bis Peter Föhn (svp, SZ; 9.8), wobei sich Letzterer am rechten Rand
ziemlich alleine auf weiter Flur befand, gefolgt von Werner Hösli (svp, GL; 7.6). Bei der
FDP gesellten sich Fabio Abate (TI, -0.2) und vor allem Raphaël Comte (NE; -1.6) zum
Lager der CVP, das von -2.4 (Anne Seydoux-Christe, JU) bis 0 (Isidor Baumann, UR)
reichte. Am rechten Rand der FDP politisierte Philipp Müller (AG, 3.4) und lag damit
nahe bei Thomas Minder (SH, 4.8), der als Parteiloser der SVP-Fraktion angehört. Von
der SP sassen mit Pascale Bruderer (AG, -5.2) , Claude Janiak (BL, -5.5), Hans Stöckli
(BE, -5.6) und Daniel Jositsch (ZH, -5.6) vier im Vergleich zum Nationalrat ziemlich
gemässigte Genossinnen und Genossen in der kleinen Kammer. 95

Weil mit der Sammelvorlage für verschiedene Änderungen des Parlamentsrechts auch
das Anliegen der parlamentarischen Initiative Caroni (fdp, AR) aufgenommen worden
war, beantragte die SPK-SR deren Abschreibung. Mit einer parlamentarischen Initiative
werde grundsätzlich die Ausarbeitung eines Erlasses vorgeschlagen, was mit der
Sammelvorlage auch tatsächlich geschehen sei, argumentierte die Kommission in ihrem
Bericht. Weil auch der Berichterstatter der Kommission, nämlich der Urheber der
Initiative selber, keine Bedenken äusserte, wurde der Vorstoss von der kleinen Kammer
abgeschrieben. 96
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MARC BÜHLMANN
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Droits populaires

Wer soll verantwortlich sein für die Änderung und die Kündigung von Staatsverträgen?
Mit dem Ziel, diese Frage zu klären, reichte die SPK-SR Ende August 2016 eine
Kommissionsinitiative ein. Die nicht eindeutige Rechtslage zur Zuständigkeit müsse
geklärt werden. Die Kommission stellte sich dabei gegen die Ansicht des Bundesrates,
der sich für alleinig verantwortlich betrachtete. Sie schlug hingegen vor, die gleichen
Grundlagen wie für die Genehmigung von Verträgen anzuwenden. Je nach Tragweite
eines internationalen Abkommens ist lediglich die Regierung oder das Parlament oder
gar die Stimmbevölkerung für den Abschluss eines Vertrags zuständig. Dies solle bei der
Kündigung genau gleich gehandhabt werden. Die SPK-SR brachte die Beispiele einer
Kündigung der EMRK oder des Freizügigkeitsabkommens mit der EU an. Es sei nicht
vorstellbar, dass der Bundesrat in solchen Fällen alleine entscheiden könne. Rund drei
Monate später schloss sich die SPK-NR einstimmig der Forderung ihrer
Schwesterkommission an. 97

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 18.11.2016
MARC BÜHLMANN

Mitte Mai 2018 nahm die SPK-SR mit 11 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung einen
Gesetzesentwurf an, der die Kündigung von Staatsverträgen regelt. Zwar seien wichtige
Verträge bis heute nie gekündigt worden, es gelte aber – insbesondere vor dem
Hintergrund von Volksinitiativen, die in jüngerer Vergangenheit in ihrer Umsetzung die
Kündigung völkerrechtlicher Verträge forderten – die Regeln «vor dem Spiel» und nicht
erst «während des Spiels» zu klären. Die Kommission stellte sich gegen die Haltung des
Bundesrates, dass dieser alleine zuständig sei für die Kündigung von internationalen
Abkommen. Vielmehr sei die Kündigung gleich zu regeln wie der Abschluss von
völkerrechtlichen Verträgen: Die Bundesversammlung sei es, die Abschlüsse für
wichtige, rechtsetzende Verträge genehmige, also müsse es auch das Parlament sein,
das solche Verträge auflösen könne. Mitberücksichtigt werden müsste dabei auch das
Referendumsrecht: Auch hier müsse das Prinzip des «actus contrarius», also ein
Parallelismus der Zuständigkeiten, angewendet werden. Kündigungen von wichtigen
Verträgen seien dem Referendum zu unterstellen.
Auf die Vernehmlassung des Gesetzesentwurfs gingen 36 Stellungnahmen ein. Zwei
Drittel (die 15 Kantone BE, SZ, NW, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TI, NE; die fünf
Parteien BDP, CVP, FDP, GLP, SP sowie der Städteverband, der Gewerbeverband, der
Centre Patronal und die Gesellschaft für Aussenpolitik) sahen nicht nur
Handlungsbedarf in der Frage zur Klärung der Zuständigkeit für die Kündigung
völkerrechtlicher Verträge, sondern beurteilten den Vorentwurf der SPK-SR auch
positiv. Die Kantone Thurgau und Glarus sowie die SVP sprachen sich gegen den
Vorschlag aus. Die restlichen Kantone (OW, ZH, LU, FR, VD, VS und GE) und Verbände
(Gemeindeverband, economiesuisse) nahmen entweder keine Stellung oder enthielten
sich, weil sie mitunter die Notwendigkeit einer Gesetzesänderung nicht sahen (z.B.
economiesuisse). Die Gegner der Vorlage befürchteten eine Verkomplizierung des
Verfahrens und eine Relativierung der Kompetenzen der Regierung. Die SVP lehnte die
Vorschläge ab, weil sie faktisch darauf hinausliefen, die direktdemokratische
Mitbestimmung einzuschränken; zwar nicht beim Abschluss aber bei Neuaushandlung
oder Kündigung von Staatsverträgen. 98
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Der Ständerat beugte sich als Erstrat über die parlamentarische Initiative zur Kündigung
von Staatsverträgen. Nebst dem Entwurf für ein Bundesgesetz galt es auch einen
weiteren Entwurf zu einem Bundesbeschluss zu diskutieren, da auch der Bundesrat
dem Parlament einen themenspezifischen Vorschlag unterbreitete. Inhaltlich verlangten
beide Entwürfe praktisch das gleiche, nämlich einen Parallelismus der Zuständigkeiten
(actus contrarius): Wer für den Abschluss eines Vertrags zuständig ist, soll auch für
dessen Änderung und dessen Kündigung zuständig sein. Die Kommission schlug dabei
einen materiellen Parallelismus vor, mit dem die Zuständigkeit je nach Bedeutung eines
Aktes geregelt wird. Andrea Caroni (fdp, AR) führte als Sprecher der SPK-SR in der
Ratsdebatte als Beispiel aus, dass Verträge bei ihrem Abschluss sehr wichtig sein
können, mit der Zeit aber an Bedeutung verlieren können. In diesem Fall müsste der
Vertragsabschluss von der Bevölkerung beschlossen werden, eine allfällige Kündigung
könnte aber der Bundesrat vornehmen.
Im Prinzip war die Regierung mit diesem Vorschlag einverstanden. Anders als die SPK-
SR wollte sie die Änderung aber nicht in ein Gesetz giessen, sondern beantragte eine
Verfassungsänderung. Dies begründete der Bundesrat damit, dass bezüglich der
Kündigung von Verträgen, für die er alleine zuständig sei, ein verfassungsrechtliches
Gewohnheitsrecht entstanden sei. Die geplante Kompetenzverschiebung von der
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Regierung zum Parlament, bzw. durch Ausbau der Volksrechte hin zur
Stimmbevölkerung, müsse folglich mittels obligatorischem Referendum beschlossen
werden. Caroni bestritt in seinen Ausführungen sowohl das Gewohnheitsrecht als auch
die Kompetenz des Bundesrats zur Kündigung von Verträgen und beantragte Eintreten
auf die Kommissionsvorlage sowie Nichteintreten auf die Vorlage der Regierung. 
Justizministerin Simonetta Sommaruga versuchte den Vorschlag des Bundesrates zu
retten, indem sie sich für Transparenz einsetzte. Es sei in der Tat wichtig, zu regeln, wer
für die Kündigung von Verträgen zuständig sei. Es sei zwar auch in der Lehre nicht klar,
ob die Zuständigkeit beim Parlament oder bei der Regierung liegen müsse, und
augenscheinlich habe man hier unterschiedliche Auffassungen. Die geplante Regelung
müsse aber explizit und transparent sein, was nur der Fall sei, wenn sie in der
Verfassung festgehalten werde. 
Die Kantonsvertreterinnen und -vertreter waren freilich anderer Meinung und
beschlossen mit 4 zu 34 Stimmen (2 Enthaltungen), nicht auf den bundesrätlichen
Entwurf einzutreten. Die Vorlage der SPK-SR wurde hingegen behandelt und nach
einigen Präzisierungen, bei denen man den Anträgen der Justizministerin folgte, mit 34
zu 4 Stimmen in der Gesamtabstimmung gutgeheissen. Damit ging das Geschäft an den
Nationalrat. 99

Elections et votations (organisation)

Im Dezember 2017 hatte der Bundesrat entschieden, den seit 1978 bestehenden
Abstimmungserläuterungen erstmals seit 2004 wieder ein neues Erscheinungsbild zu
gönnen. Ein neues Layout und insbesondere mehr Platz für die Argumente von
Befürworterinnen und Gegnern von Vorlagen sollte dem sogenannten
Abstimmungsbüchlein ein moderneres Kleid verschaffen. Eine neue Schrift und
vermehrt auch Infographiken sollten einem neuen Leserschaftsbedürfnis entsprechen
Die Neugestaltung kostete rund CHF 80'000, wobei CHF 50'000 für einen Wettbewerb
mit drei Bewerbungen und CHF 30'000 auf die Befragung von Stimmberechtigten
entfielen. 
Zum ersten Mal wurden die neu designten Erläuterungen für den Urnengang vom 23.
September 2018 mit einer Auflage von rund 5.4 Mio. gedruckter Exemplare aufgelegt.
Doppelseiten gleich zu Beginn der Broschüre fassten jeweils die Abstimmungsvorlagen
zusammen. Den Komitees der Fair-Food-Initiative und der Initiative «für
Ernährungssouveränität» wurde für ihre Argumente gleich viel Platz eingeräumt wie für
jene des Bundesrats. Beim obligatorischen Referendum zum Gegenentwurf zur «Velo-
Initiative» wurden den Beratungen im Parlament mehr Platz eingeräumt – ein Umstand,
wie er teilweise von einem Postulat Tuena (svp, ZH) gefordert worden war, das aber
zugleich auch für obligatorische Referenden Raum für die Gegenpositionen wünschte. 
Rund drei Viertel der Stimmberechtigten nutzen laut Abstimmungsnachbefragungen die
Erläuterungen als Grundlage für ihre Meinungsbildung. Das neue Design wurde von
«Hochparterre», der Zeitschrift für Architektur und Design, für seine Klarheit und
Übersicht gelobt. Allerdings erwuchs der Neuauflage auch relativ rasch Kritik. Eine
Studie der Universität Bern zeigte auf, dass die Informationen nach wie vor komplex
sind. Rund 50 Prozent der Befragten der Studie gaben an, die Erklärungen von
«easyvote», die eine starke Vereinfachung der Abstimmungserläuterung primär für
Jugendliche darstellen, sowie die Informationen aus Video-Clips des Bundesrates und
von easyvote besser zu verstehen als die schriftlichen Erläuterungen des Bundesrates.
Darüber hinaus störte sich die SVP an der letzten Seite der Broschüre, auf der wie
bisher die Abstimmungsempfehlungen von Bundesrat und Parlament aufgeführt sind,
freilich aber mehr Platz einnehmen als bisher. Dieses «Gratisinserat für den Bundesrat»
müsse abgeschafft werden, forderte etwa Adrian Amstutz (svp, BE). 100
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